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Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 61 Abs. 4 der Kom-
munalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
öffentlich bekannt gemacht.

Die Jahresrechnung 2007 liegt öffentlich im Amt Löcknitz-
Penkun, Zimmer 31, Chausseestraße 30, in 17321 Löcknitz, 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus.
Löcknitz, den 11.06.2008
Amt Löcknitz-Penkun
Der Amtsvorsteher
Im Auftrag
Siebert
Leitende Verwaltungsbeamtin

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Öffentliche Bekanntmachungen – Anfang – 

Berichtigung Bodenordnungsverfahren Krackow

Die gemäß § 61 der Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern durch den zuständigen Rech-
nungsprüfer des Amtes Löcknitz-Penkun geprüfte Jahres-
rechnung für das Haushaltsjahr 2007 schließt wie folgt 
ab:

siehe Anlage 1

Der Amtsausschuss hat auf seiner Sitzung am 11.06.2008 
gemäß § 61 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern die Jahresrechnung 2007 be-
schlossen und dem Amtsvorsteher für den von der Jahres-
rechnung 2007 abgedeckten Zeitraum Entlastung erteilt.

In der öffentlichen Bekanntmachung Bodenordnungsver-
fahren Krackow, erschienen im Amtlichen Bekanntma-
chungsblatt des Amtes Löcknitz-Penkun, Ausgabe 08/2008, 
Seite 11 muss die Überschrift richtig heißen: Bodenord-
nungsverfahren Krackow, Landkreis Uecker-Randow

Ladung zur Bekanntgabe des Bodenordnungsplanes 
und zur Erläuterung der neuen Feldeinteilung sowie 
zum Anhörungstermin

Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen. 

Jahresrechnung des Amtes Löcknitz-Penkun für das Haushaltsjahr 2007 
Erteilung der Entlastung und öffentliche Bekanngabe

Anlage 1

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechung für das Haushaltsjahr 2007,  
Gemeinde 1 Amt Löcknitz-Penkun - in EUR -
Bezeichnung  Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt
Soll-Einnahmen  2.252.008,85 470.360,24 2.722.369,09
Neue Haushaltseinnahmereste + 0,00 0,00 0,00
Abgang alter Haushaltseinnahmereste – 0,00 0,00 0,00
Abgang alter Kasseneinnahmereste – 529,50 0,00 529,50

Summe bereinigte Soll-Einnahmen = 2.251.479,35 470.360,24 2.721.839,59

Soll-Ausgaben  2.251.479,35 437.360,24 2.688.839,59
  - 0,00 -
Neue Haushaltsausgabereste + 0,00 33.000,00 33.000,00
Abgang alter Haushaltsausgabereste – 0,00 0,00 0,00
Abgang alter Kassenausgabereste – 0,00 0,00 0,00

Summe bereinigte Soll-Ausgaben = 2.251.479,35 470.360,24 2.721.839,59

Fehlbetrag (Ber. Soll-Einn. ./. Ber. Soll-Ausg.)  0,00 0,00 0,00

Nachrichtlich:
alte Kasseneinnahmereste  2.159,69 5.353,00
alte Kassenausgabereste  2.159,69 5.353,00

Löcknitz, den 29.01.2008

Amt Löcknitz-Penkun
Der Amtsvorsteher

im Auftrag

Siebert Schmidt 
Leitende Verwaltungsbeamtin Kämmerer
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Hausnummern-Änderung in Gewerbestandorten Löcknitz

Das Amt für Landwirtschaft Ferdinandshof - Flurneuord-
nungsbehörde - beabsichtigt in der

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück
Löcknitz Löcknitz 11 13
Löcknitz Gorkow 1 87
Fahrenwalde Caselow-Forst 1 262
Fahrenwalde Caselow-Forst 1 280
Fahrenwalde Caselow-Forst 1 296

ein Freiwilliges Landtauschverfahren – Fahrenwalde II-
Löcknitz - nach § 54 des Landwirtschaftsanpassungsge-
setzes (LwAnpG) durchzuführen.

Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersicht-
lich sind, aber zur Beteiligung am Bodenordnungsverfahren 
berechtigen, werden aufgefordert, ihre Rechte innerhalb 
von 3 Monaten – gerechnet vom ersten Tage dieser Be-
kanntmachung an – bei der Flurneuordnungsbehörde, dem 
Amt für Landwirtschaft Ferdinandshof, Bergstraße 13, in 
17379 Ferdinandshof, anzumelden. Die Rechte sind auf 
Verlangen der Flurneuordnungsbehörde innerhalb einer 
von dieser zu setzenden Frist nachzuweisen.

Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist 
angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurneuord-
nungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festset-
zungen gelten lassen. 

Der Inhaber eines vorstehend bezeichneten Rechtes muss 
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Frist-
ablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Betei-
ligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des 
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

Ferdinandshof, den 21. August 2008

Amt für Landwirtschaft
- Flurneuordnungsbehörde -
Bergstraße 13
17379 Ferdinandshof

 Ausgefertigt:
 Amt für Landwirtschaft
 Ferdinandshof

Im Auftrag
gez. Passenheim i.A. gez. Holtgräfe

1. Ausfertigung Öffentliche Bekanntmachung  
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Mehrere Firmen sind auf den zwei Gewerbestandorten in 
der Gemeinde Löcknitz, Prenzlauer Straße und Werksied-
lung ansässig. Da alle dort ansässigen Firmen über jeweils 
die gleiche Hausnummer verfügten, wie Prenzlauer Straße 
3 und Werksiedlung 15, nahm das Ordnungsamt des Amtes 
Löcknitz-Penkun zusammen mit dem Bau- und Ordnungs-
ausschuss der Gemeinde Löcknitz eine Änderung vor.
Grundlage bildet hier § 51 (1)und (2) des Straßen- und 
Wegegesetzes M-V. 
Danach können die Gemeinden an den Straßen Namen 
und Namensschilder anbringen. Sie sollen dafür Sorge 
tragen, dass Hausnummern angebracht werden.
Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken oder Bau-
lichkeiten aller Art haben das Anbringen von Straßennamen 
und Hausnummern zu dulden. Die Gemeinde Löcknitz 
erarbeitet derzeit eine Satzung über die Festsetzung von 
Hausnummer, in der die Durchführung der Hausnumerie-
rung vorgeschrieben wird.
Eine Veröffentlichung hierzu erfolgt nach Beschlussfassung 
im Amtsblatt.

Die Firmen sind jetzt unter folgender Anschrift zu errei-
chen:

- Ingenieurbüro Dr. D. Großhans 
 17321 Löcknitz, Werksiedlung 18
- PEBA Prüfinstitute Baustoffe GmbH 
 17321 Löcknitz, Werksiedlung 18
- Löcknitzer Baustoffhandel 
 17321 Löcknitz, Werksiedlung 26
- Montageservice und Trockenbau B.Walter 
 17321 Löcknitz, Werksiedlung 21

- Fenster- und Türensysteme S. Harting 
 17321 Löcknitz, Werksiedlung 15
- Montageservice und Trockenbau Oesterle 
 17321 Löcknitz, Werksiedlung 21
- Löcknitzer Haus-Bau-Service GmbH 
 17321 Löcknitz, Werksiedlung 13
- Fleischmannschaft AG 
 17321 Löcknitz, Werksiedlung 24
- Motorsportverein 
 17321 Löcknitz, Werksiedlung 23 und 27
- Dachdecker Heitmann 
 17321 Löcknitz, Prenzlauer Straße 3
- Groß- und Einzelhandel mit Autozubehör und Waren 

aller Art G. Kiel
 17321 Löcknitz, Prenzlauer Straße 3 b
- Kantinenbetrieb P. Lemke 
 17321 Löcknitz, Prenzlauer Straße 3 d
- Werkstattarbeiten/Ersatzteilservice H. Zimmermann 

17321 Löcknitz, Prenzlauer Straße 3 c
- Einzelhandel mit Autoteilen und Zubehör R. Dreblow, 

17321 Löcknitz, Prenzlauer Straße 3 e
- Metallbau, In- und Export v. Metall M. Pudelski 
 17321 Löcknitz, Prenzlauer Straße 3d
- Einsetzen von genormten Bauelementen A. Kulewska 

17321 Löcknitz, Prenzlauer Straße 3 f
- Bettenhaus Dreblow 
 17321 Löcknitz, Prenzlauer Straße 3 g

Wagner
Ordnungsamtsleiterin
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Hinweis zur blauen Papiertonne
Private Grundstückseigentümer, die bei der Belieferung mit 
der blauen Tonne bisher unberücksichtigt blieben, möchten 
sich bitte umgehend im Ordnungsamt des Amt Löcknitz-
Penkun melden. Es wird nochmals darauf hingewiesen, 
dass die bereitgestellten blauen Tonnen nicht kosten-

pflichtig sind. Jeder Privathaushalt und jedes Kleinstge-
werbe erhält, sofern ein Abfallbehälter in der Größe von 60 
l bis 240 l angemeldet ist, zusätzlich eine blaue 240-Liter 
Tonne für die Sammlung von Zeitungen, Zeitschriften, Ver-
packungen aus Papier, Pappe oder Karton kostenlos. 

Vorschlagliste Schöffen
Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Vorschlagliste zum 
Wahlverfahren Schöffen 2009 bis 2013 im Amt Löcknitz-

Penkun, Ordnungsamt, Zimmer 13, vom 16.09.2008 bis 
zum 24.09.2008 öffentlich zur Einsichtnahme ausliegt.

Wagner, Leiterin Ordnungsamt

Entsorgungstermine Blaue Papiertonne

Battinsthal  25.09. 23.10. 20.11. 18.12.
Bergholz  07.10. 04.11. 02.12. 30.12.
Bismark  26.09. 24.10. 21.11. 19.12.
Blankensee  19.09. 10.10. 07.11. 05.12.
Blockshof  25.09. 23.10. 20.11. 18.12.
Boock   18.09. 09.10. 06.11. 04.12.
Büssow   24.09. 22.10. 19.11. 17.12.
Caselow  07.10. 04.11. 02.12. 30.12..
Dorotheenwalde 18.09. 09.10. 06.11. 04.12.
Freienstein  19.09. 10.10. 07.11. 05.12.
Friedfeld  24.09. 22.10. 19.11. 17.12.
Gellin   26.09. 24.10. 21.11. 19.12.
Glashütte  19.09. 17.10. 14.11. 12.12.
Glasow   23.09. 21.10. 18.11. 16.12.
Gorkow   15.09. 13.10. 10.11. 08.12.
Grambow  26.09. 24.10. 21.11. 19.12.
Grenzdorf  26.09. 24.10. 21.11. 19.12.
Grünhof  19.09. 10.10. 07.11. 05.12.
Grünz   24.09. 22.10. 19.11. 17.12.
Hohenfelde  26.09. 24.10. 21.11. 19.12.
Hohenholz  23.09. 21.10. 18.11. 16.12.
Krackow  25.09. 23.10. 20.11. 18.12.
Kyritz   24.09. 22.10. 19.11. 17.12.
Ladenthin  24.09. 22.10. 19.11. 17.12.
Lebehn   24.09. 22.10. 19.11. 17.12.

Entsorgungstermine Sperrmüllabfuhr und Gelber Sack Oktober 2008
Sperrmüllabfuhr
01.10. Grenzdorf, Linken, Neu-Grambow, Ret-

zin
02.10. Grambow
14.10. Bismark, Hohenfelde
15.10. Plöwen

Gelber Sack
01.10. u. 22.10.  Blankensee, Boock, Dorotheenwalde, 

Lünschen Berge, Freienstein, Gorkow, 
Grünhof, Mewegen, Pampow, Rothen-
klempenow

04.10. u. 24.10. Löcknitz, Plöwen
09.10. u. 30.10. Glashütte
10.10. u. 30.10. Bergholz, Caselow, Rossow, Wetzenow

15.10. Friedefeld, Grünz, Kirchenfeld, Neuhof, 
Penkun, Radewitz, Sommerdorf, Wol-
lin

16.10. Battinsthal, Blockshof, Büssow, Glasow, 
Hohenholz, Krackow, Kyritz, Lebehn, 
Nadrensee, Pomellen, Retzin, Schuck-
mannshöhe, Streithof, Storkow

17.10. Bismark, Gellin, Grambow, Grenzdorf, 
Hohenfelde, Ladenthin, Linken, Neu-
Grambow, Ramin, Schmagerow, 
Schwennenz, Sonnenberg, Wilhelms-
hof

Im Auftrag
Wagner 
Ordnungsamtsleiterin

Linken   26.09. 24.10. 21.11. 19.12.
Löcknitz  15.09. 13.10. 10.11. 08.12.
Mewegen  19.09. 10.10. 07.11. 05.12.
Nadrensee  24.09. 22.10. 19.11. 17.12.
Neu-Grambow  26.09. 24.10. 21.11. 19.12.
Pampow  19.09. 10.10. 07.11. 05.12.
Penkun   23.09. 21.10. 18.11. 16.12.
Plöwen   26.09. 24.10. 21.11. 19.12.
Pomellen  24.09. 22.10. 19.11. 17.12.
Radewitz  24.09. 22.10. 19.11. 17.12.
Ramin   26.09. 24.10. 21.11. 19.12.
Retzin   26.09. 24.10. 21.11. 19.12.
Rossow   07.10. 04.11. 02.12. 30.12.
Rothenklempenow 18.09 09.10. 06.11. 04.12.
Schuckmannshöh 23.09. 21.10. 18.11. 16.12.
Schmagerow  25.09. 23.10. 20.11. 18.12.
Schwennenz  24.09. 22.10. 19.11. 17.12.
Sommerdorf  24.09. 22.10. 19.11. 17.12.
Sonnenberg  25.09. 23.10. 20.11. 18.12.
Streithof  23.09. 21.10. 18.11. 16.12.
Storkow  24.09. 22.10. 19.11. 17.12.
Wetzenow  07.10. 04.11. 02.12. 30.12.
Wilhelmshof  25.09. 23.10. 20.11. 18.12.
Wollin   24.09. 22.10. 19.11. 17.12.
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Satzung über Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Rothenklempenow
Aufgrund von § 5 der Kommunalverfassung i.V.m. § 18 Abs. 
2 Ziffer 3 des Bestattungsgesetzes (BestattG M-V) vom 
3. Juli 1998 hat die Gemeindevertretung Rothenklempenow 
auf ihrer Sitzung am 07.07.2008 folgende Satzung über 
das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde 
Rothenklempenow (Friedhofssatzung) beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Eigentum und Zweckbestimmung

(1) Die Gemeinde Rothenklempenow  ist Eigentümerin 
der Grundstücke in der Gemarkung Rothenklem-
penow Flur 11 Flst. 96, Größe 7.680 m²; in der 
Gemarkung Mewegen Flur 2, Flurstück 1 und 56 
Größe 3.830 m² und in der Gemarkung  Glashütte 
Flur 1 Flurstück 56, Größe 4.799 m². Auf diesen 
Grundstücken unterhält die Gemeinde jeweils einen 
Friedhof.

(2) Der Friedhof dient der Bestattung aller Personen, 
die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde 
Rothenklempenow waren oder ein Anrecht auf 
Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte erwor-
ben haben. Für andere Personen bedarf es der 
besonderen Erlaubnis der Friedhofsverwaltung.

§ 2 Aufsicht und Verwaltung
Die Verantwortung für den Friedhof unterliegt der Gemein-
de Rothenklempenow. Nach ihrer Weisung erfolgt die 
Verwaltung. Die laufenden Verwaltungsaufgaben werden 
durch das Amt Löcknitz – Penkun (Friedhofsverwaltung) 
wahrgenommen.

§ 3 Ordnung
(1) Für die Ordnung auf dem Friedhof können beson-

dere Bestimmungen erlassen werden.
(2) Der Friedhof ist tagsüber bzw. während der am 

Eingang bekanntgegebenen Zeiten für den Besuch 
geöffnet.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller 
oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem 
Anlass vorübergehend untersagen. 

§ 4 Verhalten auf dem Friedhof
(1) Die Besucher haben sich ruhig und der Würde des 

Ortes entsprechend zu verhalten. Den Anordnun-
gen der Friedhofsverwaltung ist Folge zu leisten. 
Wer ihnen zuwider handelt, kann von dem Friedhof 
verwiesen werden. Kinder unter 6 Jahren dürfen 
den Friedhof nur in Begleitung von Erwachsenen 
und unter deren Verantwortung betreten.

Auf dem Friedhof ist nicht gestattet:
a) die Flächen außerhalb der Wege und die Grabstät-

ten unbefugt zu betreten, den Friedhof und seine 
Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder 
zu beschädigen;

b) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen 
Kinderwagen, Handwagen und Krankenfahrstühlen 
zu befahren;

c) Abraum außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze 
und Einrichtungen abzulegen;

d) Einrichtungen und Anlagen einschließlich der Grab-
stätten zu verunreinigen oder zu beschädigen;

e) Druckschriften zu verteilen, Waren aller Art sowie 
gewerbliche Dienste anzubringen;

f) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer 
Bestattungshandlung Arbeiten auszuführen;

g) zu lärmen und zu spielen;
h) Hunde frei laufen zu lassen;
i) jeder Durchgangsverkehr.

(2) Reden und Feiern in der Trauerhalle und an den 
Grabstätten können von allen anerkannten Ge-
meinschaften und Einzelpersonen durchgeführt 
werden. Sie sind der Würde des Ortes und dem 
Ernst der Handlung entsprechend auszugestalten. 
Eine Herabwürdigung weltanschaulicher oder reli-
giöser Überzeugungen ist nicht statthaft.

§ 5 Gewerbliche Arbeiten
(1) Steinmetze, Gärtner, Bestattungsunternehmer und 

sonstige Gewerbetreibende bedürfen für ihre Tä-
tigkeit auf dem Friedhof einer Zulassung der Fried-
hofsverwaltung.

(2) Die Zulassung kann wiederrufen werden, wenn die 
Voraussetzungen, unter denen sie erteilt worden 
ist, fortgefallen sind oder wenn der Gewerbetrei-
bende gegen die Vorschriften dieser Friedhofssat-
zung oder die Anordnung der Friedhofsverwaltung 
verstößt und ihnen nach Aufforderung nicht nach-
kommt.

(3) Den Gewerbetreibenden ist zur Ausführung ihrer 
Arbeit innerhalb des Friedhofes das Befahren der 
Hauptwege mit geeigneten Fahrzeugen während 
der von der Friedhofsverwaltung festgesetzten 
Zeiten zu gestattet. Gewerbetreibende haften ge-
genüber der Gemeinde für alle Schäden, die sie im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Fried-
hof verursachen.

(4) Bei allen Arbeiten ist auf Bestattungsfeierlichkeiten 
Rücksicht zu nehmen.

II. Bestattungsvorschriften
§ 6 Allgemeines

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des 
Todes bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. 
Dabei ist die vom Standesamt ausgestellte Sterbe-
urkunde vorzulegen, damit die Grabstelle und der 
Bestattungstermin festgelegt werden können.

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen 
Wahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungs-
recht nachzuweisen.

(3) Den Bestattungstermin legt die Friedhofsverwal-
tung im Einvernehmen mit den Angehörigen und 
dem Bestattungsunternehmen fest.

(4) Der Transport der Leiche zum Friedhof erfolgt durch 
ein beauftragtes Bestattungsunternehmen im ge-
schlossenen Sarg. Die Aufbewahrung der Verstor-
benen bis zur Beisetzung erfolgt im dafür bestimm-
ten Raum der Trauerhalle.
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§ 7 Ruhezeiten
Die Ruhezeit für Leichen beträgt.  30 Jahre
Die Ruhezeit für Aschen beträgt   30 Jahre

§ 8 Umbettungen
(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe 

grundsätzlich nicht vorgenommen werden.

(2) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Inter-
esses kann die Friedhofsverwaltung Grabstätten 
verlegen und damit Umbettungen vornehmen. Die 
Leichen oder Aschenreste sind in diesen Fällen in 
ein anderes Grab gleicher Art umzubetten. Die 
Nutzungsberechtigten sind vorher anzuhören, es 
sei denn, dass die Anschriften nicht rechtzeitig 
ermittelt werden können.

(3) Sonstige Umbettungen von Leichen und Aschen 
bedürfen der vorherigen Genehmigung der Fried-
hofsverwaltung. Die Genehmigung kann nur bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. 
Ist die Ruhefrist noch nicht abgelaufen, so wird 
eine Umbettung von der schriftlichen Erlaubnis des 
Amtsarztes und der zuständigen Ordnungsbehör-
de abhängig gemacht.

(4) Sonstige Umbettungen erfolgen auf schriftlichen 
Antrag. Antragsberechtigt ist der jeweilige Nut-
zungsberechtigte. Kann der Antragsteller nicht 
allein über die Umbettung verfügen, so hat er die 
Einwilligung der anderen Berechtigten in schriftli-
cher Form nachzuweisen.

(5) Umbettungen von Leichen aus einem Reihengrab 
in ein anderes Reihengrab des gleichen Friedhofes 
sind mit Ausnahmen des Absatzes 2 nicht zuläs-
sig.

(6) Die Grabmale und ihr Zubehör können nur dann 
umgesetzt werden, wenn sie nicht gegen die Ge-
staltungsrichtlinien der betreffenden neuen Grab-
abteilung verstoßen.

(7) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von 
Schäden, die an benachbarten Grabstätten und 
Anlagen durch die Umbettung entstehen, hat der 
Antragsteller zu tragen.

(8) Alle Umbettungen werden von einem Beauftragten 
der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie be-
stimmt den Zeitpunkt der Umbettung.

(9) Der Ablauf der Ruhefrist wird durch die Umbettung 
nicht gehemmt oder unterbrochen.

III. Grabstätten
§ 9 Allgemeine Bestimmungen über Grabstätten

(1) Die Grabstätten werden unterschieden in

a) Reihengrabstätten;
b) Wahlgrabstätten;
c) Urnenreihengrabstätten;
d) Urnenwahlgrabstätten;
e) anonyme Grabstätten.

(2) Die Eigentumsverhältnisse an den Grabstätten 
bleiben unberührt. An den Grabstätten können 

Rechte nur nach dieser Satzung erworben wer-
den.

(3) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim To-
desfalle verliehen. Bei Wahlgrabstätten kann die 
Friedhofsverwaltung Ausnahmen zulassen.

(4) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder 
Wiedererwerb von Nutzungsrechten an einer der 
Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf die 
Unveränderlichkeit der Umgebung.

(5) Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten 
sind Grabstellen, die der Reihe nach einzeln belegt 
und nur im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur 
Beisetzung einer Leiche bzw. Urne vergeben wer-
den. Nutzungsrechte über die Ruhezeit hinaus 
können nicht geltend gemacht werden. Ein Wie-
dererwerb von Reihengrabstätten und Urnenrei-
hengrabstätten oder die Verlängerung der Ruhefrist 
ist nicht möglich.

(6) Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten werden 
einzeln oder für mehrere Grabstellen für die Dauer 
des Nutzungsrechtes zur Beisetzung von Leichen 
bzw. Urnen vergeben. Das Nutzungsrecht beträgt 
25 bzw. 20 Jahre vom Tag des Erwerbes an ge-
rechnet.

(7) Anonyme Grabstätten sind Urnenreihengrabstät-
ten. Auf anonymen Grabstätten kann auf Antrag 
beigesetzt werden. Der Antrag kann zu Lebzeiten 
bzw. nach Eintritt eines Todesfalls von Angehörigen 
gestellt werden.

Nach Ablauf des Nutzungsrechts kann das Nutzungsrecht 
nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte bzw. 
Urnenwahlgrabstätte gegen Zahlung einer Gebühr nach 
der jeweiligen Gebührensatzung erneuert werden.

Über das Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung ausge-
stellt. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur 
rechtzeitigen Stellung des Verlängerungsantrages aufzu-
fordern.

Wird durch Beisetzung auf einer Wahlgrabstätte bzw. Ur-
nenwahlgrabstätte das bestehende Nutzungsrecht über-
schritten, so findet die Beisetzung nur statt, wenn das 
Nutzungsrecht für die ganze Wahlgrabstätte bzw. Urnen-
wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhefrist des zuletzt 
Verstorbenen verlängert worden ist. Die Gebühr richtet sich 
nach der jeweilig geltenden Gebührensatzung.

Beisetzungen auf anonymen Grabstätten können auch 
behördlich angeordnet werden.

Vorschlag:
Ein anonymes Grabfeld befindet sich auf dem Friedhof 
in Rothenklempenow.
(8) Bei Erdbeisetzungen darf in jedem Grab grund-

sätzlich nur eine Leiche beigesetzt werden. Es 
kann gestattet werden, eine Mutter mit einem 
gleichzeitig verstorbenen neugeborenen Kind oder 
zwei gleichzeitig verstorbenen Kindern bis zu 5 
Jahren in einem Grab zu bestatten.
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(9) Aschebeisetzungen sind nur unterirdisch gestattet. 
Auf einer Wahlgrabstelle dürfen zusätzlich zwei 
Urnen beigesetzt werden.

(10) Das Nutzungsrecht einer Wahlgrabstätte geht auf 
die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten über.

a) auf den überlebenden Ehegatten
b) auf die Kinder
c) auf die Stiefkinder
d) auf die Enkel
e) auf die Eltern
f) auf die vollgebürtigen Geschwister
g) auf die Stiefgeschwister
h) auf die nicht unter a–g fallenden Erben

§ 10 Grabregister
Die Friedhofsverwaltung führt ein Verzeichnis der Beige-

setzten der Grabstätten, der Nutzungsrechte und der Ru-
hezeiten.

IV. Gestaltung der Grabstätten
§ 11 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze und Wahlmöglichkeit

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die 
Umgebung anzupassen, dass die Würde des Fried-
hofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner 
Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Die Gemeinde Rothenklempenow kann besondere 
Gestaltungsrichtlinien erlassen.

§ 12 Anlage, Größe und Unterhaltung der Grabstätten
(1) Die Grabstätten werden von einem beauftragten 

Bestattungsunternehmen ausgehoben und wieder 
verfüllt.

(2) Die Mindestgrabtiefe beträgt von der Oberkante 
Sarg bis zur Erdoberfläche (ohne Grabhügel) min-
destens 0,90 m, von der Oberkante Urne bis zur 
Erdoberfläche mindestens 0, 60 m.

(3) Die Gräber müssen voneinander durch mindestens 
0,30 m starke Erdwände getrennt werden.

(4) Neu anzulegende Grabstätten haben folgende 
Größe:

a) für Erdbestattungen von Kindern 
 unter 6 Jahre Länge 1,20 m, Breite 0,60 m

von Erwachsenen Länge 2,50 m, Breite 1,20 m
Breite Doppelgrabstätte Länge 2,50 m, 
Breite 2,40 m

b) für Urnen Länge 1,00 m, Breite 1,00 m.

Eine Gestaltung bzw. Begrünung ist nur innerhalb der Ab-
maße zulässig.

(5) Alle Grabstätten müssen hergerichtet und dauernd 
instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und 
Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und 
an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen.

(6) Die Gestaltung der Grabstätten ist dem Gesamtcha-
rakter des Friedhofes, des Grabfeldes und der 
unmittelbaren Umgebung anzupassen. Für die 

Bepflanzung der Grabstätten sind nur solche Pflan-
zen zu verwenden, die andere Grabstätten oder die 
öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchti-
gen.

(7) Für Herrichten und Instandhalten der Grabstätten 
sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten verant-
wortlich. Sie können die Grabstätten selbst pflegen 
oder einen zugelassenen Friedhofsgärtner damit 
beauftragen. Die Verpflichtung erlischt mit Ablauf 
des Nutzungsrechts.

(8) Reihengrabstätten müssen innerhalb von 6 Mona-
ten nach der Belegung, Wahlgrabstätten innerhalb 
von 6 Monaten nach dem Erwerb des Nutzungs-
rechts hergerichtet sein.

(9) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Verän-
derung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofs-
verwaltung.

§ 13 Errichtung und Veränderung von Grabmalen
(1) Grabmale dürfen nur nach vorheriger schriftlicher 

Genehmigung der Friedhofsverwaltung errichtet

 oder verändert werden.
 Die Aufstellung oder Veränderung eines Grabmals 

und der damit zusammenhängenden Anlagen ist 
bei der Friedhofsverwaltung schriftlich zu beantra-
gen.

(2) Die Errichtung und Veränderung aller sonstigen 
Anlagen bedarf ebenfalls der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 14 Standsicherheit der Grabmale
(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach 

den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks 
zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie 
dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen 
benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich 
senken können.

(2) Alle stehenden Grabmale müssen durch nichtros-
tende Metalldübel mit mindestens 

 10 mm Stärke so mit dem Fundament verbunden 
werden, dass die Standsicherheit gewährleistet ist. 
Für die Standsicherheit der Grabmale sind die 
Friedhofsbenutzer verantwortlich. Die Friedhofs-
verwaltung ist gegebenenfalls verpflichtet, Grab-
male, die nicht mehr standsicher sind, zur Vermei-
dung von Gefahren für die Friedhofsbenutzer 
sachgemäß umzulegen.

(3) Die Grabmale müssen von den Nutzungsberech-
tigten so lange in gutem Zustand gehalten werden, 
wie ihnen ein Anrecht auf die betreffende Grabstel-
le zusteht. Wenn das ungeachtet der Aufforderung 
der Friedhofsverwaltung innerhalb einer zu bestim-
menden Frist nicht geschieht, ist die Friedhofsver-
waltung berechtigt, die Teile bzw. Stücke auf 
Kosten der Nutzungsberechtigten zu entfernen.

 Durch die Form der Grabmale dürfen religiöse 
Anschauungen nicht verletzt werden.
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§ 15 Besondere Grabmale
(1) Historische oder künstlerisch wertvolle Grabmale, 

die als besondere Eigenart des Friedhofs gelten, 
unterstehen dem besonderen Schutz der Fried-
hofsverwaltung.

(2) Die sich auf dem Friedhof befindlichen Soldaten-
gräber, einschließlich der Grabmale, sind beson-
ders geschützt und sind ohne zeitliche Begrenzung 
zu erhalten.

V. Benutzung der Trauerhalle
§ 16 Trauerhalle

(1) Die Trauerhalle dient zur Aufnahme von Verstorbe-
nen bis zur Beisetzung. Sie darf nur mit Erlaubnis 
der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Für die Trauerfeier steht die Trauerhalle zur Verfü-
gung.

(3) Auf Wunsch der Angehörigen kann der Sarg, sofern 
keine Bedenken bestehen, in der Trauerhalle von 
einem Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöff-
net werden. Särge sollten spätestens eine Stunde 
vor Beginn der Trauerfeier geschlossen werden.

VI. Schlussvorschriften
§ 17 Alte Rechte

Bei Grabstätten, über die bei Inkrafttreten dieser Satzung 
bereits verfügt war, richtet sich die Ruhezeit nach den Vor-
schriften dieser Satzung.

Aufgrund von § 5 der Kommunalverfassung i.V.m. §§ 1 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpom-
mern (KAG M-V) vom 12.04.2005 hat die Gemeinde Ro-
thenklempenow am 07.07.2008 folgende Gebührensatzung 
zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in 
der Gemeinde Rothenklempenow beschlossen:

§ 1 Allgemeines
Für die Benutzung des Friedhofs und der Bestattungsein-
richtungen sowie für Leistungen der Friedhofsverwaltung 
werden nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren erho-
ben.

§ 2 Gebührenpflichtige
Gebührenpflichtig ist der Antragsteller oder die Person, in 
deren Auftrag der Friedhof oder die Bestattungseinrichtung 
benutzt werden. Wird der Auftrag von mehreren Personen 
oder im Auftrag von mehreren Personen gestellt, so haftet 
jede einzelne Person als Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehung der Gebührenpflicht
Die Gebührenpflicht entsteht mit Erbringen der Leistung.

§ 4 Festsetzung und Fälligkeit
(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftli-
chen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu zahlen.

(2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungsverfah-
ren eingezogen.

Gebührensatzung zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen 
der Gemeinde Rothenklempenow

§ 5 Stundung und Erlass der Gebühren
Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen 
wegen persönlicher oder sachlicher Härte gestundet sowie 
ganz oder teilweise erlassen werden.

§ 6 Erstattung von Gebühren für Grabnutzungsrechte
Bei vorzeitiger Rückgabe von Grabstellennutzungsrechten 
aus dieser Satzung werden an den Grabstellennutzer oder 
seinen Rechtsnachfolger keine Gebühren erstattet.

§ 7 Belegungsgebühren
(1) Für Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten

1. Grabstellen für Verstorbene bis zum vollendeten 5. 
Lebensjahr (Ruhezeit 30 Jahre)  50,00 e

2. Grabstelle für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr
 (Ruhezeit 30 Jahre)  125,50 e
3. Grabstelle für Urnenbeisetzungen
 (Ruhezeit 30 Jahre) 65,50 e 

(2) Für Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten

1.a. je Grabstätte für Erdbestattungen (Nutzungszeit 
30 Jahre)  203,25 e

1.b. je Grabstätte für jedes Jahr der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes 6,80 e

2.a. je Grabstätte für Urnenbeisetzungen 87,00 e
2.b. je Grabstätte für jedes Jahr der Verlängerung des 

Nutzungsrechtes 2,90  e
3. zusätzliche Beisetzung von Urnen in einer Wahl-

§ 18 Haftung
Die Gemeinde Rothenklempenow/Friedhofsverwaltung 
haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße 
Nutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen durch 
dritte Personen oder Tiere entstehen.

§ 19 Gebühren
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen 
werden Gebühren nach der jeweils gültigen Friedhofsge-
bührensatzung erhoben.

§ 20 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung der Gemeinde Me-
wegen vom 04.10.2001 außer Kraft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung der Gemeinde Ro-
thenklempenow vom 14.05.1993 außer Kraft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung der Gemeinde Glas-
hütte vom 15.03.1994 außer Kraft.

Rothenklempenow, den  30.07.2008

(Dömlang)
amt.Bürgermeisterin
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§ 11 Einebnung von Grabstätten durch die Friedhofsverwaltung
1. Einebnungsarbeiten pro Stunde  12,50 €
2. Abriss und Entsorgung
2. a. Grabmal klein  5,00 €
2. b. Grabmal mittel  10,00 €
2. c. Grabmal groß  15,00 €
2. d. Einfassung von Einzelgräbern  5,00 €
2. e. Einfassung von Doppelgrabstellen  15,00 e
2. f. Hecken/Koniferen (je nach Größe)  2,50 e 
 15,00 e

§ 12 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung der Gemeinde Me-
wegen vom 04.10.2001 außer Kraft.
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung der Gemeinde Ro-
thenklempenow vom 14.05.1993 außer Kraft.
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung der Gemeinde Glas-
hütte vom 15.0.1994 außer Kraft
Rothenklempenow, den 30.07.2008

(Dömlang)
amt. Bürgermeisterin

 grabstätte bzw. Urnenwahlgrabstätte
3.a. bei einer Beisetzung in einer einstelligen Wahlgrab-

stätte
 je Urne (Ruhezeit 30 Jahre) 150,00 e
3.b. bei einer Beisetzung in einer einstelligen Urnen-

wahlgrabstätte
 je Urne (Ruhezeit 30 Jahre) 75,00 e 
3.c. bei einer Beisetzung in einer mehrstelligen Wahl-

grabstätte
 je Urne (Ruhezeit 30 Jahre)  180,00 e
 zusätzlich die Anpassung an die neue Ruhezeit je 

Grabstelle für jedes Jahr der Verlängerung
3.d. bei einer Beisetzung in einer mehrstelligen Urnen-

wahlgrabstätte je Urne (Ruhezeit 30 Jahre)
  112,50 e
 zusätzlich für die Anpassung an die neue Ruhezeit 

je Grabstelle für jedes Jahr der Verlängerung
  3,75 e 

§ 8 Bestattungs- und Umbettungsgebühren
Die Bestattungs- und Umbettungsgebühren werden durch 
das Bestattungsunternehmen erhoben.

§ 9 Gebühr für die Benutzung der Trauerhalle
Benutzung der Trauerhalle je Trauerfeier  150,00 e 

§ 10 Genehmigungsgebühren
Für die Genehmigung zur Errichtung oder Veränderung von 
Grabmalen nach § 13 der Friedhofssatzung werden folgen-
de Gebühren erhoben:
1. Reihengrabstätten  7,50 €
2. Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten 7,50 €

Bekanntmachung der Organisation zur Arbeitsförderung und Strukturentwicklung 
Pasewalk GmbH–Torgelow „OAS“ Jahresabschluss 2007

Bekanntmachung der Organisation zur Arbeitsförderung und 
Strukturentwicklung Pasewalk GmbH – Torgelow  „OAS“ 
Der Wirtschaftsprüfer – Steuerberater Dipl. Betriebswirt 
(FH) Jörg Ketelsen erteilte aufgrund der Prüfung des Jah-
resabschlusses zum 31.12.2007 sowie des Lageberichts 
des Geschäftsführers der OAS Pasewalk GmbH - Torgelow 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-
hang - unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht der OAS-Organisation zur Arbeits-
förderung und Strukturentwicklung Pasewalk 
GmbH, Torgelow, für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2007 geprüft. Durch § 15 
KPG wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die 
Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Gesellschaft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften, den ergänzenden landesrecht-
lichen Vorschriften, den ergänzenden Bestimmun-
gen des Gesellschaftsvertrages und die wirtschaft-
lichen Verhältnisse liegen in der Verantwortung der 
Geschäftsführung der Gesellschaft. Meine Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und 

über den Lagebericht sowie über die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 
317 HGB und § 15 KPG unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden und dass mit hinreichender 
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu 
Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
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teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Ich bin 
der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für meine Beurteilung 
bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtli-
chen und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften, den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt Chancen Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft 
geben nach meiner Beurteilung keinen Anlass zu 
wesentlichen Beanstandungen.“
Daneben erteile ich gemäß § 16 Abs. 4 KPG fol-
genden Bestätigungsvermerk:

„Die Buchführung und der Jahresabschluss ent-
sprechen nach meiner pflichtgemäßen Prüfung den 
Rechtsvorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit 
dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhält-

nisse geben zu wesentlichen Beanstandungen 
keinen Anlass.“

Rostock, den 14. Mai 2008
Jörg Ketelsen
Wirtschaftsprüfer

Der Landesrechnungshof teilte mit Schreiben vom 
25.07.2008 zur Prüfung des Jahresabschlusses 2007 der 
OAS Pasewalk GmbH - Torgelow folgendes mit:

Anliegend wird der Bericht des Abschlussprüfers 
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2007 in zweifacher Ausfertigung über-
sandt.
Der Landesrechnungshof gibt den Prüfungsbericht 
nach eingeschränkter Prüfung frei 
(§ 16 Abs.3 KPG).

In der Gesellschafterversammlung vom 14. Mai 2008 er-
folgte die Beschlussfassung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses 2007.
 Der Jahresabschluss für das Jahr 2007 wurde 

genehmigt. Das Geschäftsjahr 2007 schloss mit 
einem Jahresüberschuss von 61.392,04 € ab, der 
auf neue Rechnung vorzutragen ist.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2007 werden 
vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe an 
für 14 Tage in den Geschäftsräumen der Organisation zur 
Arbeitsförderung und Strukturentwicklung Pasewalk GmbH 
– Torgelow  „OAS“
OAS Pasewalk GmbH
Borkenstraße 16a
17358 Torgelow   öffentlich ausgelegt.

Torgelow, den 01.08.2008
Jörg Zimmermann
Geschäftsführung

Bekanntmachung Verfahren Baulandumlegung „Schwarzer Damm“ Löcknitz

Der Umlegungsausschuss der Gemeinde Löcknitz hat im 
Umlaufverfahren am 21.08.2008 die Teilaufhebung des 
Beschlusses 22 auf Antrag der Gemeinde – hier bezüglich 
der Teilfläche von 1445 m² der Ordnungsnummer 17 – ge-
fasst. 

Die Begründung der Gemeinde lautet wie folgt:
„Der geplante Erwerber hat von seinem Kaufinteresse 
Abstand genommen, damit sind die Voraussetzungen zur 
Vorwegnahme der Entscheidung nicht mehr gegeben. 
Vielmehr hat die Beteiligte des Umlegungsverfahrens – hier 
Wohnungsbaugenossenschaft Löcknitz e.G. – Interesse an 
dem Baugrundstück bekundet. Diese könnte dann im Rah-
men des Umlegungsplanes in die o. g. Fläche eingewiesen 
werden.“
Dem Antrag wurde zugestimmt, da Grundlage der Vorweg-
nahme der Entscheidung nach § 76 BauGB das Vorhan-
densein eines Bauherren für das o. g. Grundstück war. 

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen die Teilaufhebung des Beschlusses kann innerhalb 
eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch durch 
die Beteiligten erhoben werden. Der Widerspruch ist schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Geschäftsstelle des 
Umlegungsausschusses der Gemeinde Löcknitz, Dipl.-Ing. 
(FH) Petra Zeise, Papendorfer Chaussee 2, 17309 Pase-
walk einzulegen.
Wird die Widerspruchsfrist durch einen Bevollmächtigten 
eines Beteiligten versäumt, so wird dessen Verschulden 
dem Beteiligten zugerechnet.

P. Zeise
Geschäftsführerin

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht.
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Telefonverzeichnis

Achtung, Rufnummernänderung in der Außenstelle Penkun
Außenstelle Penkun, Stettiner Tor 2

Hauptgebäude, Löcknitz, Chausseestraße 30

Name   Durchwahl Zimmer
LVB Frau Siebert 50-126 28
Frau Rambow 50-125 24

Hauptamt
Herr Trenkler 50-129 28
Frau Manthey 50-100 10
Frau Bretzmann 50-128 28
Frau Giesen  50-138 26
Frau Schulz 50-139 26
Frau Ziemann 50-121 21
Frau Manthe 50-111 23
Frau Höwler 50-120 20
Frau Juhl 50-127 27
Azubi  50-112 22

Kämmerei
Herr Schmidt 50-130 30
Herr Manthey 50-131 31
Frau Albrecht 50-134 34
Frau Kaminski 50-136 33
Frau Nimz 50-119 36
Frau Wendtland 50-133 35
Frau Hoffmann 50-132 32
Frau Schmidt 50-135 25
Frau Dittmann 50-122 22

Ordnungsamt
Frau Wagner 50-113 13
Herr Linse 50-114 16
Frau Haas 50-107 17
Einwohnermeldeamt 50-117 17
Frau Uecker 50-118 18

Bekanntmachung Abmarkung von Grundstücksgrenzen

Bekanntmachung
Über die öffentliche Zustellung der Benachrichtigung über 
die Abmarkung von Grundstücksgrenzen.

An dem Grundstück
Gemarkung(en): Friedfeld, Wollin, Penkun, Storkow
Flur(en): 4; 5; 4; 1; 3; 3 und 4
Flurstück(e): 1; 26; 10; 1/3; 58; 7/3; 3 und 14/1
ist eine Vermessung durchgeführt worden.
Dabei wurden Grenzen zum Nachbarflurstück festgestellt 
und abgemarkt.

Eine Zustellung der Benachrichtigung über die Abmarkung 
an den Miteigentümer des Nachbarflurstückes

Gemarkung: Penkun
Flur(en): 3
Flurstück(e): 2/11
ist nicht möglich, da der Aufenthaltsort des Miteigentümers 
Herr Michael Cuhn bzw. deren Rechtsnachfolger unbekannt 
ist.

Die Benachrichtigung wird hiermit auf dem Wege der öf-
fentlichen Bekanntmachung zugestellt und kann in der 
Geschäftsstelle des öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieurs Dipl. Ing. (FH) Friedhelm Bock, Straße der Einheit 
7, 17309 Jatznick, Montags bis Freitags in der Zeit von 8.00 
Uhr bis 18.00 Uhr für den Zeitraum eines Monats nach der 
öffentlichen Zustellung eingesehen werden.

Jatznick, den 28.07.2008

Dipl. Ing. (FH) Friedhelm Bock
ÖbVl

Bekanntmachung
Über die öffentliche Zustellung der Benachrichtigung über 
die Abmarkung von Grundstücksgrenzen.

An dem Grundstück
Gemarkung(en): Friedfeld, Wollin, Penkun, Storkow
Flur(en): 4; 5; 4; 1; 3; 3 und 4
Flurstück(e): 1; 26; 10; 1/3; 58; 7/3; 3 und 14/1

Frau Köhler  50-201 11
Frau Ziesemer 50-109 12
Frau Entrich 50-204 14
Frau Schröder 50-142 12

Fax: 039754 50200

Außenstelle Bauamt Löcknitz, Marktstraße 4

Bauamt 
Herr Rosentreter Außenstelle Löcknitz 50-124
Frau Hensel  Außenstelle Löcknitz 50-155
Frau Kalinowski  Außenstelle Löcknitz 50-152
Frau Borchardt  Außenstelle Löcknitz 50-154
Frau Jodeit  Außenstelle Löcknitz 50-150
Azubi   Außenstelle Löcknitz 50-151

Fax: 039754 50140

Außenstelle Penkun, Stettiner Tor 2

   Vorwahl: 
   039754
Frau Ramscheck Außenstelle Penkun 50-170
Frau Rother  Außenstelle Penkun 50-172
Frau Schulz  Außenstelle Penkun 50-173
Herr Netzel  Bürgermeister Penkun 50-174

Fax: 039754/50175

Für die Einwohner des Ortsnetzes Penkun ist die Außen-
stelle Penkun auch weiterhin über 039751/6530 erreich-
bar.

Internet: www.loecknitz-online.de
E-Mail: amt@loecknitz-online.de

Fax Hauptgebäude Löcknitz: 039754 50200
Fax Außenstelle Löcknitz: 039754 50140
Fax Außenstelle Penkun: 039754 50175
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Grambow OT Sonnenberg
Buth, Dieter 11.10.1938 70
Bergemann, Karl Heiz 29.10.1932 76

Ramin
Hartwig, Karl 01.10.1932 76
Kampfhenkel, Helga 08.10.1931 77
Schmidt, Norbert 14.10.1935 73
Strebe, Hildegard 15.10.1931 77

Ramin  OT Retzin
Karow, Joachim 07.10.1926 82

Ramin OT Linken
Griese, Erwin 17.10.1936 72

Rossow
Tuleya, Felix 04.10.1934 74
Nadler, Erika 05.10.1930 78
Kriedemann, Gertrud 07.10.1938 70
Wesslowski, Karl 08.10.1936 72
Zobel, Gisela 18.10.1934 74
Neitzel, Gerda 23.10.1933 75
La Ramee, Ernst 29.10.1932 76
Diener, Lenchen 30.10.1933 75

Rossow OT Wetzenow
Lenz, Horst 02.10.1928 80
Mannkopf, Achim 29.10.1938 70

Rothenklempenow
Jawinski, Ursula 10.10.1932 76

Rothenklempenow OT Glashütte
Lagemann, Waltraud 06.10.1934 74
Völz, Harri 09.10.1930 78
Saß, Natalie 28.10.1919 89
Woldt, Friedrich 29.10.1932 76
Liedke, Jutta 30.10.1938 70

Rothenklempenow OT Mewegen
Rubbert, Arno 01.10.1934 74
Köppen, Inge 13.10.1931 77
Dittmann, Walter 16.10.1935 73
Seier, Ursula 19.10.1931 77

Glasow
Paul, Klaus 06.10.1938 70
Sohre, Heinz 21.10.1925 83

Müller, Walter 06.10.1928 80

Blankensee
Giese, Oswald 09.10.1938 70
Fensch, Dorothea 10.10.1925 83
Dreblow, Gertrud 10.10.1929 79
Völz, Manfred 26.10.1934 74

Blankensee OT Pampow
Duckwitz, Margarete 05.10.1925 83
Rambow, Elisabeth 15.10.1931 77
Vormelker, Wilma 23.10.1928 80
Wolfgram, Erwin 27.10.1929 79
Braatz, Heinz 27.10.1936 72
Müller, Irmtraut 28.10.1934 74

Boock
Rose, Fritz 02.10.1930 78
Baresel, Hans 04.10.1934 74
Behm, Luise 08.10.1926 82
Kriesel, Hans 10.10.1938 70
Schmidt, Bruno 12.10.1930 78
Tradowsky, Sidonie 13.10.1928 80
Konowski, Friedrich 14.10.1935 73
Rose, Käthe 20.10.1936 72
Dombrowiecki, Liselotte 21.10.1920 88
Rogalla, Alfred 22.10.1929 79
Bauer, Walter 30.10.1923 85

Grambow
Brunkow,  Arnold 01.10.1937 71
Kieker, Hans-Joachim 11.10.1936 72
Brach, Rose-Marie 13.10.1930 78
Günther, Dora 19.10.1935 73
Süptitz, Walter 29.10.1934 74

Grambow OT Schwennenz
Ruthenberg, Helga 01.10.1929 79
Knoll, Ilse 08.10.1924 84
Neumann, Otto 16.10.1937 71

Grambow OT Ladenthin
Rennfanz, Gerhard 13.10.1934 74

Grambow OT Neu-Grambow
Limberg, Gerhard 20.10.1932 76
Myck, Kriemhild 28.10.1933 75

Löcknitz
Busch, Ilse 01.10.1922 86
Strüwing, Albert 01.10.1932 76
Seeger, Christel 02.10.1936 72
Dahlke, Erika 04.10.1922 86
Iwen, Gertrud 04.10.1936 72
Rollin, Helga 05.10.1934 74
Vollmann, Werner 08.10.1927 81
Fischer, Waltraud 09.10.1928 80
Schulz, Gerhard 09.10.1930 78
Henning, Edeltraut 10.10.1925 83
Neumann, Eva 10.10.1936 72
Kluck, Peter 10.10.1937 71
Marx, Anita 12.10.1938 70
Schilling, Gertrud 14.10.1917 91
Winter, Anneliese 15.10.1925 83
Hamann, Rudi 16.10.1919 89
Behnke, Erich 16.10.1929 79
Wittkopp, Lieselotte 16.10.1930 78
Truka, Theresia 17.10.1921 87
Weidemann, Manfred 20.10.1931 77
Kutz, Arno 20.10.1937 71
Hensel, Siegfried 21.10.1931 77
Bugdoll, Luise 22.10.1933 75
Böttcher, Hedwig 23.10.1937 71
Kühn, Gudrun 25.10.1932 76
Hoppe, Christelz 25.10.1934 74
Thieme, Horst 26.10.1938 70
Schacht, Kurt 28.10.1925 83
Peschel, Magdalena 28.10.1930 78
Bertz, Hedwig 29.10.1924 84
Weßling, Horst 29.10.1928 80
Götsch, Christa 29.10.1931 77

Plöwen
Wittkopf, Karl 11.10.1929 79
Löper, Waltraud 17.10.1932 76

Plöwen OT Wilhelmshof
Rose, Ursula 15.10.1930 78

Bergholz
Andreas, Helga 25.10.1936 72

Bergholz OT Caselow
Matzner, Josef 04.10.1932 76

Öffentliche Bekanntmachungen – Ende – 

WIR GRATULIEREN

Wir gratulieren den Jubilaren zum Geburtstag im Oktober 2008

ist eine Vermessung durchgeführt worden.
Dabei wurden Grenzen zum Nachbarflurstück festgestellt 
und abgemarkt.

Eine Zustellung der Benachrichtigung über die Abmar-
kung an den Miteigentümer des Nachbarflurstückes

Gemarkung: Penkun
Flur(en): 3
Flurstück(e): 7 und 21
ist nicht möglich, da der Aufenthaltsort der Miteigentüme-
rin Frau Ingrid Richert bzw. deren Rechtsnachfolger un-
bekannt ist.

Die Benachrichtigung wird hiermit auf dem Wege der öf-
fentlichen Bekanntmachung zugestellt und kann in der 
Geschäftsstelle des öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieurs Dipl. Ing. (FH) Friedhelm Bock, Straße der Einheit 
7, 17309 Jatznick, Montags bis Freitags in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr für den Zeitraum eines Monats 
nach der öffentlichen Zustellung eingesehen werden.

Jatznick, den 28.07.2008

Dipl. Ing. (FH) Friedhelm Bock
ÖbVl
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Bettac, Hanna 26.10.1924 84
Pagel, Anna 29.10.1919 89
Grabsch, Ilse 29.10.1934 74
Horn, Kurt 30.10.1925 83

Penkun OT -Grünz
Andres, Werner 18.10.1934 74

Penkun OT Sommersdorf
Zienow, Erika 02.10.1937 71

Penkun OT Storkow
Stieg, Grete 04.10.1937 71
Voigt, Helga 22.10.1938 70

Penkun OT Wollin
Ginolas, Eckart 10.10.1928 80

Penkun OT Friedefeld
Luckow, Helene 16.10.1914 94

Wrzeszcz, Alfons 10.10.1931 77
Brussig, Irmgard 14.10.1938 70

Nadrensee
Klein, Gertrud 06.10.1938 70
Meyer, Karl 17.10.1937 71
Behm, Margarete 24.10.1916 92
Krekow, Ruth 30.10.1934 74

Penkun
Grabow, Horst 03.10.1935 73
Duldhardt, Walter 05.10.1938 70
Wolf, Lothar 11.10.1938 70
Person, Ruth 13.10.1934 74
Miethling, Klaus 14.10.1936 72
Völzke, Helga 16.10.1931 77
Schupke, Martha 17.10.1911 97
Juhre, Rudi 21.10.1925 83
Krämer, Kurt 23.10.1928 80
Hellwig, Werner 23.10.1938 70
Altmann, Rudolf 24.10.1932 76

Krackow
Dinse, Eva-Maria 06.10.1929 79
Maske, Ingrid 14.10.1935 73
Braun, Kurt 15.10.1932 76
Beyer, Wilhelm 15.10.1934 74
Fischer, Wilhelm 16.10.1938 70
Dinse, Helmut 20.10.1927 81
Meißner, Elkew 21.10.1938 70
Greif, Edith 26.10.1927 81
Krentler, Irmgard 27.10.1935 73

Krackow OT Hohenholz
Zielke, Hildegard 01.10.1932 76
Pofahl, Erwin 08.10.1925 83
Radtke, Gerda 21.10.1938 70
Gehrke, Ingrid 24.10.1936 72

Krackow OT Battinsthal
Krüger, Erna 02.10.1924 84

Krackow OT Lebehn
Venzke, Erich 06.10.1913 95

HISTORISCHES

Aus dem Heimatbuch des Kreises Randow

Die Forst- und Jagdwirtschaft

Entsprechend den Bodenverhältnissen im Kreise Randow 
überwiegt bei weitem die Kiefer.
Ist sie neben der Birke auf den leichten Böden schon die 
einzige Holzart, die durch ihre Anspruchslosigkeit noch 
eine ausreichende Nutzung erwarten lässt, so ist sie auf 
besseren Böden von gutem Wuchs und liefert an Masse 
und Qualität befriedigende Erträge und schwankt demzu-
folge in ihrer Umtriebszeit zwischen 80 und in besten Lagen 
140 Jahren. 

Meist finden wir die Kiefer in reinen gleichaltrigen Bestän-
den, nur stellenweise sind ältere Bestände gemischt mit 
Buche, Fichte und andere vorhanden.
Der Begründung von Mischbeständen wird seit einiger Zeit 
erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt, wo die Bodenverhält-
nisse es zulassen.
Die übrigen Nadelhölzer sind nur in unbedeutendem Um-
fange vorhanden.
Die Fichte wird sich auf den ihr zusagenden Böden zwei-
fellos noch weitere Flächen erobern, ebenso die Douglasie 
und Lärche, deren Anbau sich bisher auf etwa 35 ha be-
schränkt.
Als Mischholzarten verdienen sie auf den besseren Böden 
Beachtung.

Wenig erfreuliche Bilder bieten die nur zum Glück in gerin-
gem Umfange vorhandenen Bankskiefernbestände.
Sie werden hoffentlich in nicht allzu langer Zeit verschwun-
den sein. Eine Verteidigungsstellung nehmen im Walde seit 
langer Zeit die Laubholzbestände, besonders Eiche und 
Buche ein..

Manche Fläche ist ihnen im Laufe der Zeit entrissen worden, 
obwohl sie auf den ihr zusagenden Böden befriedigendes 
leisten. Bei der Buche tritt allerdings hindernd die sich sehr 

häufig zeigende Kernbildung auf, doch sollte man doch 
ihr wenigstens als Mischholzart sehen, wegen ihrer bo-
denbessernden Wirkung, weiteren Raum gönnen.
Eiche und Buche finden sich auf größeren Flächen noch 
in der Oberförsterei Falkenwalde, in der Stadtforst Stettin 
im Messenthiner Wald  gedeiht die Buche sehr gut, in den 
Revieren Stolzenburg, Hohenholz, Blumberg und Gartz 
ebenfalls.

Von den übrigen Laubhölzern sind Erle und Birke den 
Bodenverhältnissen entsprechend noch stärker verbrei-
tet.
Die größten Flächen nehmen sie in den Oberförstereien 
Mützelburg, Stolzenburg, Falkenwalde, Rothenklempenow 
und in Blumberg ein.
In der städtischen Forst Wolfshorst finden sich außerdem 
größere Erlenbestände mit sehr wüchsigen Eichen und 
Eschen.

Die Esche tritt im übrigen in Mischung mit anderen Holz-
arten vielfach auf kleineren Flächen auf.
Die Bewirtschaftung der einzelnen Holzarten erfolgt, ab-
gesehen von der Erle, die im Niederwaldbetrieb Plenter 
waldartige Behandlung erfahren nur wenige Bestände, 
vornehmlich Eiche und Buche.
Die Verjüngung der Buche erfolgt, häufig begünstigt durch 
Sprengmast, durch Naturverjüngung, während die Eiche, 
soweit sie nicht als Mischholzart in Buchenwaldbeständen 
wächst, durch Streifensaat begründet wird.
Die Anlage der Kiefernkulturen erfolgt in der Regel durch 
Pflanzung, seltener durch Streifensaat.
Die mehrfach vorgenommenen Versuche mit natürlicher 
Vermehrung sind, da sie den örtlichen Verhältnissen direkt 
zuwider laufen, nie vom befriedigendem Erfolg begleitet 
gewesen.

Die Eiche nimmt 3,5 %, die Buche 3 %, die übrigen Laub-
hölzer, vornehmlich Erle und Birke 7,5 %, die Kiefer 85 %, 
die Fichte etwa 1 % der Waldfläche ein.
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Der durchschnittliche jährliche Anfall von Derbholz beträgt 
auf der erfassten Fläche:

* bei Eiche    1.700  Festmeter
* bei Buche    2.100  Festmeter
* bei anderen Laubhölzern 3.600  Festmeter
* bei Kiefer   46.400  Festmeter
* bei sonstigen Nadelhölzern 200  Festmeter         
Zusammen:   54.000  Festmeter

Dieser Zahl entspricht einem Durchschnittsertrag von etwa 
drei Festmeter je Jahr und Hektar.
Bei Annahme eines jährlichen Ertrages von nur 1,5 Fest-
meter je ha in der Zusammenstellung nicht erfassten rest-
lichen Waldflächen ergibt sich ein Gesamtertrag von jährlich 
63000 Festmeter.

Diese Zahlen beweisen bereits, welche große Bedeutung 
der Waldwirtschaft für den Kreis Randow zukommt.
Die Nutzholzausbeute bewegt sich in normalen grenzen. 
Das Verhältnismäßig in geringen Mengen anfallende Ei-
chenholz, wird meist als Bau- und Stellmacherholz ver-
kauft.

Die Buche findet meist als Fassholz und in der Stellmache-
rei Verwendung.
Die Kiefer dient meistens als Bauholz, daneben als Kisten, 
Fassholz unter anderem mit Güte.
Schneideware wird aus dem in hohem Umtriebe auf besten 
Standorten erzogenem Holz gewonnen.  
Den Hauptanteil des Holzes nimmt die heimische Wirtschaft 
auf. 

Eigene kleine Sägewerke werden auf einigen Privatrevieren 
unterhalten.
Der Brennholzabsatz bereitet im Allgemeinen keine Schwie-
rigkeiten, im südlichen teil des Kreises werden zumeist 
hierfür gute Preise erzielt. Die allgemeinen wirtschaftlichen 
Verhältnisse, insbesondere die hemmungslose Einfuhr 
ausländischer Hölzer, brachten es in den letzten Jahren mit 
sich, dass der Nutzungsholzabsatz mit steigenden Schwie-
rigkeiten zu kämpfen hatte.

Die Preise erreichten einen unhaltbaren Tiefstand. Dabei 
stiegen die Werbungskosten im Vergleich zur Vorkriegszeit 
(1914–1918) nicht unerheblich an. 
Eine rentable Wirtschaft war unter diesen Verhältnissen, 
besonders für den mit Steuern und Zinsen stark belasteten 
Privatwald nicht mehr möglich.

Stellenweise mussten zur Sanierung größere Einschläge 
vorgenommen werden. Zum Glück macht sich vor kurzem 
ein Anziehen der Preise bemerkbar, und es ist zu hoffen, 
dass mit der Überwindung des Tiefstandes unserer Ge-
samtwirtschaft auch die Waldwirtschaft wieder in gesicher-
te Bahnen gelangt. 
Die Arbeitsverhältnisse entsprechen den allgemeinen Wirt-
schaftsrahmen. 
Während in den kleinen Privatrevieren die Hauungs- und 
Kulturarbeiten von Gutsangehörigen landwirtschaftlichen 
Arbeitern durchgeführt werden, nehmen die Staatsforsten 
und einige der größeren Privatforsten aus den umliegenden 
Ort-schaften Leute an.
Die Zahl der in den Hauungen und Kulturen beschäftigten 
Arbeiter beträgt in den Revieren über 100 ha durchschnitt-

lich etwa 600, während an ständigen Waldarbeitern etwa 
60-70 beschäftigt werden.
In verhältnismäßig engen Grenzen bewegt sich im Allge-
meinen der Forstfrevel.

Zwar ist in den ersten Nachkriegsjahren ein starkes Anstei-
gen der Straffälle zu verzeichnen gewesen, doch ließen 
diese bald wieder nach.
Eine Ausnahme machten naturgemäß die in der Nähe von 
Städten liegenden Reviere in denen immer nur Lurch Ab-
gabe von Stubben und geregelte Leseholzabgabe der 
Forstfrevel in erträglichen Grenzen zu halten ist.
In den letzten Jahren hat infolge der Arbeitslosigkeit der 
Forstdiebstahl wieder zugenommen.

Die Jagd

Außer Birk- und Auerwild kommen sämtliche in Pommern 
vertretenen Wildarten auch im Gebiet der Randow vor.
Rotwild ist als Wechselwild in vielen Revieren vertreten, als 
Standwild besonders in den zusammenhängenden Wal-
dungen im nördlichen Teil des Kreises.
Die Geweihbildung ist zum Teil recht gut, wenn auch kapi-
tale Hirsche nur äußerst selten zur Strecke kommen.
Schwarzwild beherbergen nur die größeren Waldungen 
noch in einem mit der Wirtschaft verträglichem Maße.
Vereinzelt sind auch sehr starke Stücke zur strecke gekom-
men, wie z.B. im Jahre 1929 in Rothenklempenow, wo ein 
Keiler mit etwa 100 Zentimeter Schulterhöhe und über vier 
Zentner Gewicht erlegt wurde. 
Das rehwild ist an Stärke sehr verschieden.
Neben den Bodenverhältnissen tragen vor allem die in den 
Niederungen entwickelten Krankheiten sicher Schuld an 
dem stellenweisen Niedergang der Bestände. 
Sorgfältigste Hege und Wahlabschuss haben hier keine 
zeitigen Erfolge vermocht.
Besonders starke Gehörne sind selten.
Die Niederjagd ist in ihrer Güte sehr ungleichmäßig.
Gute Hasenstrecken werden in einigen Gegenden im Süden 
des Kreises erzielt. 
Der Hühnerbestand ist im allgemeinen nicht sehr groß, 
Fasanen wohl weit verbreitet, werden aber in wenigen 
Revieren besonders nur gehegt.
Im ganzen kann gesagt werden, dass der Wildbestand in 
den letzten Jahren in erfreulicher Zunahme begriffen ist. 
Die wirtschaftliche Bedeutung der Jagd für den Kreis Ran-
dow ist nicht zu unterschätzen. 
Abgesehen von dem Wert der Strecken bringen in erster 
Linie die Pachterlöse infolge der günstigen Lage zu Stettin 
recht beachtliche Einnahmen.
Forstschäden: Die große Insektenkamalität, die in den 
angrenzenden riesigen Kiefernbeständen häufig verhee-
rend wirkten, hatten zwar örtlich Schaden verursacht, zur 
Vernichtung von Großflächen ist es jedoch im Kreise Ran-
dow selbst nur selten gekommen.
Im Jahre 1891/92 war stellenweise starker Schaden durch 
die Nonne, 1924/25 durch Eule und Nonne, 1928/29 durch 
den Spanner zu verzeichnen. Sturmschäden machen sich 
gelegentlich auf kleinere Flächen bemerkbar. Ein größerer 
Windbruch erfolgte 1894, ebenso verbunden mit schweren 
Schneebruchschäden im April des Jahres 1903.



Nr. 09/2008  - 17 - AMTSBLATT LÖCKNITZ-PENKUN

Festungszeiten 
Löcknitz als Festungs- und Garnisonsort 1630–1720

3. Der Brandenburgisch-Schwedische Krieg (1674–1679)

Nach dem Frieden von Oliva (1660) setzte der branden-
burgische Kurfürst Friedrich Wilhelm seine „Schaukelpoli-
tik“, die auf die Gewinnung von Territorien und Subsidien 
gerichtet war, fort. Ein zeitgenössischer französischer Di-
plomat bezeichnete ihn einmal als einen „listigen Fuchs“, 
der jederzeit bereit war auf die Seite des Stärkeren zu 
wechseln. Um die Jahreswende 1669/70 schloss der Kur-
fürst wiederum ein Geheimabkommen mit dem französi-
schen König, wobei es ihm um territorialen Gewinn in einem 
möglichen Krieg gegen die spanischen Niederlande ging. 
Frankreich stellte ihm 400.000 Taler in Aussicht und die 
Städte Geldern, Venlo und Roermond. Da sich aber die 
Niederländer nach Kriegsbeginn großzügiger zeigten war 
er sofort bereit auf Seiten der Holländer zu kämpfen. Im 
Raubkrieg gegen die Niederlande (1672–1676) stellte sich 
Brandenburg ebenfalls an die Seite der Niederländer gegen 
Frankreich. Friedrich Wilhelm erklärte sich aber schon 1675 
für besiegt und kassierte dafür vom französischen König 

Aus dem Gorkower Gemeinde-  
Protokollbuch 

Verhandelt Gorkow, den 23.September 1919

Anwesend:
1. Gemeindevorsteher Max Bröcker
2. Landwirt Otto Wittkopf
3. Landwirt Otto Holtz
4. Landwirt Ewald Bröcker
5. Landwirt Hermann Bröcker
6. Landwirt Fritz Krause
7. Landwirt Julius Wittkopf
8. Landwirt Paul Bröcker
Auf Einladung des Gemeindevorstehers war auf heute 
Abend ½ 8 Uhr eine Gemeindevertreter-Sitzung einberu-
fen.
Die Einladung geschah mit dem Bemerken, dass die Nicht-
erschienen sich den Beschlüssen der Erschienen für bei-
tretend erachtet werden.
Die Gemeindevertretung besteht aus 9 Mitgliedern.
Da mehr als die Hälfte anwesend ist, nämlich 8, so ist die 
Sitzung beschlussfähig.
Tagesordnung: Beschlussfassung über einen Unterstüt-
zungsantrag von Frau Anna Stendzel.
Es werden die ganzen Eingaben mit Antworten verlesen 
und die Gemeindevertretung aufgefordert zu Beschluss zu 
kommen, ob die Stendzelschen Kinder unterstützungsbe-
dürftig sind oder nicht.
Die Gemeindevertretung ist höchlichst verwundert, dass 
die Ehefrau Anna Stendzel einen Antrag auf Unterstützung 
für ihre Enkelkinder verlangt, wogegen der Mann Wilhelm 
Stendzel, der doch der Haushaltungsvorstand und Ernäh-
rer der Familie ist, gar keinen Antrag auf Unterstützung 
gestellt hat.
Die Vertretung behauptet, dass der Arbeiter Wilhelm Stend-
zel in solchen Verhältnissen lebt, ja sogar Vermögen besit-
zen soll, dass er unterstützungsbedürftig nicht ist.
Zu Essen für die Kinder sei reichlich vorhanden.

Ludwig XIV., dem „Sonnenkönig“, 800.000 Livres. Der 
brandenburgische Kurfürst unterschied sich dabei nicht von 
anderen Herrschern. So hatten die Schweden sich schon 
1635 im Vertrag von Compiegne mit Frankreich über ihre 
Interessen, den Krieg in Deutschland betreffend, verständigt 
und Schweden machte damit seine Außenpolitik zu einem 
guten Teil vom Wohlwollen des französischen Hofes ab-
hängig. Am 4. April 1672 erneuerten beide Parteien ihren 
Bündnisvertrag der sich vorgeblich gegen die Niederlande 
richtete aber über einen Passus verfügte, der unmittelbar 
Brandenburg betraf, indem sich jeder der vertragsschlie-
ßenden Parteien verpflichtete etwaige Bündnispartner der 
Niederlande anzugreifen. Frankreich verpflichtete sich zur 
Zahlung von 400.000 Reichstalern für Schweden und stell-
te für ein militärisches Eingreifen 600.000 Reichstaler in 
Aussicht. Der Besitzstand sollte auf der Basis des Westfä-
lischen Friedens (von 1648) geregelt werden und der 
Vertrag eine Laufzeit von 10 Jahren haben. Frankreich 
drängte durch seinen Gesandten in Stockholm, Isaac de 
Pas, Marquis de Feuquieres (1672–1682), immer wieder 
auf die Einhaltung der Vertragsbedingungen und erhöhte 
die in Aussicht gestellten Zahlungen gar auf 900.000 
Reichstaler. Die Schweden mussten taktieren. Sie waren 
Realisten und sahen, dass durch einen Kriegseintritt sehr 
viel zu verlieren war – sie hatten da wohl Schwedisch-Pom-
mern im Auge – aber praktisch nichts zu gewinnen war. In 
den Jahren zuvor hatte Schwedens Politik sogar eine An-
näherung an das Reich (das damalige Deutschland) voll-
zogen indem man sich bereit zeigte als Mitglied des Ober-
sächsischen Kreises ein Korps von über 700 Soldaten zur 
Reichsarmee zu detachieren, die gegen die Türken zum 
Einsatz kamen. Die durch Frankreich zurückgehaltenen 
Subsidien führten dann im April 1674 zum Beschluss die 
schwedischen Truppen in Deutschland auf 20.000 Mann 
zu verstärken. Am 20. September 1674 erging an den 
schwedischen Oberbefehlshaber in Pommern, Feldmar-
schall  Wrangel, der Befehl, sechs Wochen nach der Ankunft 
der schwedischen Truppen in Pommern mit Brandenburg 
zu brechen. Doch noch taktierte der schwedische Hof und 
ließ seine Truppen von Bremen langsam durch Nord-
deutschland (Boizenburg-Hagenow-Waren-Penzlin-Neu-
brandenburg) auf Pommern zu marschieren. Erst im 
Dezember 1674 verlegte das schwedische Heer, aus 
Schwedisch - Pommern und 
Mecklenburg kommend, seine 
Quartiere langsam in die Ucker-
mark, nach Hinterpommern und 
in die Neumark. Wrangel ver-
legte um die Jahreswende 
1674/75 sein Hauptquartier von 
Stettin nach Prenzlau, immer 
auch begleitet von dem franzö-
sischen Gesandten Marquis de 
Vitry, der zum Krieg drängte. 
Die Schweden zogen sich im 
Februar 1675, nachdem die 
Quartiere „aufgezehrt“ waren, 
wieder auf das Territorium 
Schwedisch-Pommerns zurück. 
Zu militärischen Auseinaderset-
zungen mit den Brandenbur-
gern kam es bis zum Mai 1675 
nicht. 

 Die Trabantengarden bilde-
ten den Stamm der Feldtrup-
pen in Brandenburg. Aus den 
zwei Kompanien Traban-
ten des Großen Kurfürsten, 
welche 1675 bei Fehrbellin 
mitfochten, gingen 1692 die 
Gardes du Corps hervor.
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Jede Seite versuchte über den potenziellen Gegner soviel 
Informationen wie möglich zu erlangen. Auf der Festung in 
Löcknitz hält der Obrist Wachtmeister (heute etwa Dienst-
grad Major)   Jobst - Sigismund von Götze den branden-

burgischen Statthalter 
in den Marken, den 
Fürsten Johann Georg 
von Anhalt-Dessau, 
über die Truppenver-
schiebungen auf dem 
Laufenden. Götze ist 
nicht irgendwer. Seit 
1671 hatte er den Pos-
ten des  Festungskom-
mandanten in Löcknitz 
inne und durfte sich 
damit in Brandenburg 
zum auserwählten Mi-
litär zählen. Denn nach 
den militärischen Re-
duktionen von 1660 
waren solche Posten 
nur für einen inneren 
Zirkel von kampfer-
probten brandenburgi-

schen Militärs vorgesehen. Während bei seinen Vorgängern 
von Gronsfeld, Schedel und Neusche (alle aus dem West-
fälischen stammend) wohl die persönliche Vorsorge („Ac-
commodement“) im Vordergrund stand hatte Götze schon 
1640 an der Seite des Kurfürsten gestanden. 1641 durfte 
er ihn bei der Vermählung mit seiner ersten Frau Luise 
Henriette in die Niederlande begleiten und war mit seinen 
Dragonern auch an der Lösung des Cleveschen Erbfolge-
streits beteiligt. Seine Löcknitzer Festungs-Truppe wird 
1674 notdürftig aus Cüstrin verstärkt, doch die zahlenmä-
ßige Überlegenheit der Schweden ist groß. Wrangel kann 
in Pommern 12.000 Mann aufbieten (am 30. April 1675 ist 
Generalmusterung des schwedischen Heeres in Damm). 
Die Brandenburger schaffen es mit zusätzlichen Werbungen 
auf rund 1.428 Mann, die auf viele feste Plätze (u. a. Drie-
sen. Löcknitz und Cüstrin) zerstreut sind, in Brandenburg 
insgesamt 3.000 Mann. Schon im September 1674 war das 
Bünowsche Regiment, eine neu aufgestellte Truppe aus 
Nationalschweden (Schonen, Westgöta, Abo), durch Löck-
nitz gezogen und gab einen eindrucksvollen Vorgeschmack 
auf die unausweichlich scheinenden kriegerischen Ausei-
nandersetzungen. Löcknitz ist dann auch der Kriegsgrund 
über den sich der französische Gesandte Marquis de Vitry 
schon seit Dezember 1674 den Kopf zerbrochen hatte. Er 
hatte Löcknitz im Winter rekognosziert und fand, dass die-
se Festung ziemlich stark sein müsse. Am 15. Mai 1675 
sind die Würfel gefallen. Eine weit überlegene schwedische 
Streitmacht unter Waldemar Wrangel, dem Bruder des 
schwedischen Oberbefehlshabers, geht gegen die Festung 
Löcknitz vor. Es ist das erste Hindernis in einem schwedi-
schen Kriegsplan, der verhindern will, dass die aus dem 
Elsass herannahenden brandenburgischen Truppen die 
Elbe überqueren. Der erste Teil des Planes gelingt, ehe die 
Schweden in die Falle bei Fehrbellin tappen. Festungskom-
mandant Götze kapitulierte am 16. Mai 1676 nach nur 
zaghafter Gegenwehr in der Festung Löcknitz und bekommt 
mit seiner Truppe (darunter 90 Kommandierte des Regi-
ments Dohna aus Cüstrin) freien Abzug nach Oderberg. 

Kurfürst Friedrich Wilhelm von Bran-
denburg

Für Götze hat diese Kapitulation lebensgefährliche Folgen. 
Er wird in Gewahrsam genommen und nach Cüstrin ge-
bracht. Hier  verfasst  er eine Verteidigungsschrift die den 
jammervollen. Zustand der Löcknitzer-Festung beschreibt, 
die keines-
wegs auf ei-
ne längere 
Verteidigung 
vorberei tet 
war. 

Der Kurfürtist 
erbost über 
seine Vorge-
hensweise
und verlangt 
das Todesur-
teil. Auch die 
Götzesche
Verteidii-
gungsschrift 
kann ihn nicht milder stimmen. Der Kurfürst begnadigt ihn 
lediglich zum Erschießen durch die Arkebuse (ursprünglich 
war das Schwert vorgesehen gewesen). Das Urteil wird am 
24. März 1676 in Spandau vollstreckt. Inzwischen haben 
die Schweden die Havel erreicht und stoßen hier bei Rathe-
now und Fehrbellin auf die anrückenden Brandenburger, 
die einen glänzenden Sieg erringen. Nur wenige Monate 
später sind die Schweden wieder auf Pommern zurückge-
drängt (Anfang Juli 1675) und haben hohe Marschverluste 
erlitten. Im Frühjahr 1676 ist die Festung Löcknitz der letz-
te Besitz der Schweden in Brandenburg. Durch die für die 
Brandenburger siegreiche Schlacht bei Fehrbellin ist nun 
auch der deutsche Kaiser bereit über  die Schweden die 
Reichsacht zu verhängen und damit Kriegspartei zu werden.  
Im  Juli 1675 ergehen   die sogenannten Avocatorien Alle 
in schwedischen Diensten stehenden deutschen Offiziere 
werden zurückgerufen. Unter diesen befindet sich 1675 im 
schwedischen Regiment zu Fuß Sachsen-Halle (später von 
Holstein-Gottorp-Eutin) auch ein Fähnrich Levin Christoff  
von der Schulenburg, der mit dem brandenburgischen 
Kurfürsten schon seit Jahren im Rechtsstreit um den Besitz 
von Löcknitz liegt! Das Kriegsziel des brandenburgischen 
Kurfürsten ist die pommersche Hauptstadt Stettin. Um sie 
von den Verbindungswegen abzuschneiden wird eine Si-
chelschnitttaktik gewählt. Zuerst soll der Nachschub unter-
bunden  werden. Dazu werden  Wolgast  (gehalten durch 
einen Schotten, der aus schwedischen in
brandenburgi-
sche Dienste 
ging) und die 
Peeneschanze 
bei Peenemün-
de besetzt, so-
wie östlich der 
Oder die Wolli-
ner Schanze. 
1676 erscheint 
der Kurfürst, 
den man seit 
der Schlacht 
bei Fehrbellin 
den Großen.. 

Fahne des schwedischen Regiments zu Fuß von 
Sachsen-Halle (später von Holstein-Gottorp-
Eutin). Der Rückruf der deutschen Offiziere 
durch den deutschen Kaiser (Juli 1675) betraf 
auch den Fähnrich Lewin Christoff von der 
Schulenburg.

Belagerung Stettins im Jahre 1677.
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Kurfürsten nennt, selbst als Kriegsherr. Am 13. September 
1676 kapituliert die schwedische Besatzung der Festung 
Löcknitz vor den brandenburgischen Truppen (Leib-Regi-
ment Dragoner/später altpreußisches Kürassier-Regiment 
Nr.4 und Infanterieregiment Friedrich Graf von Dönhoff/spä-
ter altpreußisches  Infanterieregiment Nr. 2: blieb bestehen 
bis 1914: Grenadier-Regiment Nr.1). Zwei polnische Kom-
panien Lanzenreiter (ausgerüstet mit der Dziba. einer 2–3 
m langen Lanze mit Wimpel), die ein Jahr vorher als „Pol-
nische Leibgarde“ in brandenburgische Dienste getreten 
waren (30.09.1675: Kompanie Rybinski und Jaskolecki) 
mussten auf Druck von Frankreich und Schweden im Juni 
1676 wieder verabschiedet werden. Sie waren in  Pasewalk 
und Stargard stationiert. Die erste brandenburgische Bela-
gerungsartillerie  war bei Stettin schon am 
9.August 1675  eingetroffen.
  Dabei handel-

te es sich um
  sechs halbe
 Kartaunen,
 zwei 12-pfün-

der, zwei Feld-
schlangen,

 sechs Mörser 
und sechs 
Haubitzen. Das 
Brandenburger 
Militär verfügte 
weitere Ge-
schütze vor die 

Festung Stettin. Sie kamen von pommerschen und bran-
denburgischen Festungen, aus Magdeburg aber auch aus 
Minden und Wesel. In einer Aufzählung vom 18. Dezember 
1675 waren es jedoch schon 150 Kanonen, 24 Mörser und 
fünf Haubitzen für die 260 Büchsenmacher und ebenso 
viele Handlanger erforderlich waren. Die Artillerie war da-
mals noch keine Waffengattung wie wir sie heute kennen 
und ähnelte eher einer Zunft. Die Agierenden waren eher 
Handwerker als Soldaten. Beim brandenburgischen Militär 
bekamen sie braunbetuchte Röcke. Die Witterungsbedin-
gungen schienen für eine erfolgreiche Belagerung noch im 
Jahre 1676 nicht vorteilhaft zu sein, weshalb die branden-
burgische Truppe in die Winterquartiere ging. Das Regiment 
Dönhoff kam in Löcknitz und Pasewalk und mit zwei Kom-
panien in Wolgast unter.  Doch vorher sollten alle branden-
burgischen Festungen (ausdrücklich auch Löcknitz), soweit 
sie noch Geschütze hatten, die Gelegenheit zu einem 
dreifachen Salut bekommen. Den verfügte der brandenbur-
gische Kurfürst am 30. Oktober 1676, nach der Einnahme 
von Demmin. Die Belagerung Stettins dauerte noch bis zum 
27. Dezember 1677 an. An diesem Tage rollte der schwe-
dische Kommandant, Generalleutnant Jakob Johann von 
Wulffen, die schwedische Flagge ein. Die verbliebenen 
schwedischen Truppen bekamen freien Abzug nach Livland. 
Dem Kommandanten selbst beließ man zwei Stücke (Ge-
schütze). Neuer brandenburgischer Festungskommandant 
von Stettin wurde Oberst Borstel. Er hatte noch im Jahre 
1674 die Löcknitzer Festung inspiziert und sich vom dama-
ligen Kommandanten Götze über die Situation in der Ucker-
mark und an der Grenze zu Schwedisch-Vorpommern in-
formieren lassen. Nach dem Sieg bei Stettin wurde die 
Belagerungsartillerie nach Stralsund geschafft. 1678 schos-
sen 52 Mörser und 52 Haubitzen fünf Tage lang ununter-

Einmarsch schwedischer Truppen in die 
Uckermark, Mai 1675.

brochen die Stadt sturmreif. Seitdem nannte man diese 
Angriffsart „Bombardement“. Bei der Belagerung Stettins 
wurden etwa 30.000 Bomben durch die drei brandenburgi-
schen Batterien (je 30 Geschütze) verschossen mit einem 
Einzelgewicht von bis zu 450 Pfund. Eingesetzt wurde auch 
eine völlig neue Waffe, die Handgranate. Am 26. August 
1676 fand der erste Handgranatenangriff auf Stettin statt. 
Aus 1800 eigens dazu Kommandierten suchte Kapitän Jean 
Jaques Fabry 40 Freiwillige vom brandenburgischen Regi-
ment Spaern aus, die bereit waren gegen einen Lohn von 
zwei Talern Handgranaten zu werfen. Dieser Angriff war für 
die Werfer sehr verlustreich und zeigte wenig Wirkung bei 
den Angegriffenen. Bis 1677 sollen jedoch noch weitere 
24.000 Handgranaten bei Stettin zum Einsatz gekommen 
sein. Eine neue Vernichtungswaffe hatte sich etabliert.  
Doch die Brandenburger konnten sich nicht lange an ihrem 
pommerschen Besitz erfreuen. Die unter großen Problemen 
zusammengefügte antischwedische Koalition zerbrach und 
die ehemaligen Verbündeten (auch der deutsche Kaiser) 
machten ihren Frieden mit Frankreich, der Schutzmacht 
Schwedens. Nur noch mit Dänemark verbündet blieb der 
brandenburgische Kurfürst, wenn auch zähneknirschend, 
sich selbst treu. Er verbündete sich mit dem Stärkeren. Im 
Friedensvertrag von St. Germain-en-Laye, vom 2. Juli 1679, 
zwischen Schweden und Brandenburg, verzichtete Schwe-
den auf den  östlichen Uferstreifen der Oder, mit Ausnahme 
von Altdamm und Gollnow. Brandenburg war jetzt Verbün-

deter Frankreichs  
und Schweden

 brauchte nun auf 
Jahre nicht um seine 
Besitzungen in Pom-
mern bangen. Die 
brandenburgischen 
Truppen zogen sich 
zuerst am 30. No-
vember 1679 aus 
Stralsund zurück, 
dann aus Pennemün-
de, Wolgast, Greifs-
wald, Anklam, Wollin 
und Demmin zurück. 

Am 13. Dezember 
1679 verließen die 
Brandenburger Stet-
tin und Damm womit 
der brandenburgi-

sche Rückzug abgeschlossen war.

Dietrich Mevius

Graf Carl Gustav von Wrangel (1613-
1676) war schwedischer Herrführer, 
Reichsmarschall und Reichsadmiral

Leider ist uns in der Ausgabe 07-08/2008 auf Seite 17 ein bedau-
erlicher Druckfehler unterlaufen. Im Bildtext muss es richtig heißen: 
„An der Belagerung Stettins 1659 … „
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GESUCHT – GEFUNDEN

Fundtier sucht seinen Besitzer

Am Freitag, dem 29. August, wurde  in Storkow, Amtsbe-
reich Löcknitz, eine herrenlose Hündin aufgegriffen. Die 
kleine, ca. 2006 geborene, braun-weiße Collie-Mix-Hündin 
ist sehr  menschenbezogen und lieb, auch verträglich mit 
Hunden und Katzen. Sie trägt einen rumänischen Chip, ist 
aber in keinem Haustierregister eingetragen.
Bereits am 21.7.2008 wurde in Rothenklempenow (Amts-
bereich Löcknitz-Penkun) ein kleiner schwarz-hellbrauner 

Mischlingshund (Rüde) gefunden, der ca. 10 Jahre alt ist. 
Er hatte ein grünes Brustgeschirr um und trägt einen pol-
nischen Chip. Auch dieser Hund ist in keinem Haustierre-
gister eingetragen.
Die Tiere suchen ihre Besitzer. Sollten sich die Besitzer 
nicht finden, werden die Hunde zur Vermittlung frei gege-
ben.
Die Tiere befinden sich im Tierheim Sadelkow.

Telefon Nummer: 039606/20597
Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 16 Uhr

SPORTNACHRICHTEN

Der SV „Einheit“ Löcknitz 1958 e. V.  
informiert

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2008/2009 endet auch 
die Sommerpause der Sektionen „Knirpsensport“, „Power-
kids“, „Tanz“ & „Fitness XXL“ des SV „Einheit“ Löcknitz 1958 
e. V. 

Alle Mitglieder und diejenigen, die es noch werden möchten 
sind ab sofort wieder herzlich willkommen zur wöchentlichen 
Übungsstunde. 
Unter fachmännischer Anleitung können alle Kleinen und 
Großen Sportler unser vielfältiges und abwechslungsrei-
ches Angebot nutzen, sich mit neuen Spiel- und Sportge-
räten bekannt machen und dabei die eigene Ausdauer, 
Kondition, Koordination, Geschicklichkeit und Beweglichkeit 
fördern und längerfristig schulen. 

Die Sektionen und Ihre Trainingszeiten:

Sektion Knirpsensport
für Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren
mittwochs 16.00–17.00 Uhr 
in der Gerhart-Eisler-Sporthalle
Übungsleiter: Annett Sprenger, Corinna Lorenz

Sektion Powerkids
für alle Kinder im Grundschulalter
donnerstags 15.30–16.30 Uhr 
in der Gerhart - Eisler - Sporthalle
Übungsleiter: Corinna Lorenz

Sektion Tanz
„The Mini Dancers“   montags 16.00–17.30 Uhr
„The Real Dancers“   freitags  15.30–17.30 Uhr
„Löcknitzer Tanzkreis“  donnerstags 19.00–20.00 Uhr
jeweils in der Gerhart-Eisler-Halle 
Übungsleiter: Lore Bose

Sektion Fitness XXL
für Frauen und Männer jeden Alters
mittwochs 17.30–18.30 Uhr 
in der Gerhart-Eisler-Sporthalle
Übungsleiter: Annett Sprenger

Ihre Fragen zu diesen oder anderen Sektionen unseres 
Vereins beantworten Ihnen gern die jeweiligen Sektionslei-
ter vor Ort. 

Also, ich hoffe wir sehen uns beim 
SV „Einheit“ Löcknitz 1958 e. V. 

Corinna Lorenz

Löcknitzer Judosportler  
absolvierten Trainingslager

In der vorletzten Ferienwoche starteten die Kinder, Jugend-
lichen und Trainer ihr diesjähriges Trainingslager. Für eine 
Woche zogen die Teilnehmer hierzu in die Vereinshalle, 
welche beste Voraussetzungen zur Durchführung bietet, 
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ein. Um 7.00 Uhr nach dem Wecken brachten sich die 
Judoka mit einem Waldlauf in Schwung. 

Bereits vor den Ferien bestanden Moritz Haack, Lucas 
Retzlaff, Annabell Swierczek, Jonas Schinke, Josef Riemer, 
Claas Strohfeldt, Pauline Schossow, Franziska Kiesow, Tim 
Mysliwiec und Kai Appelhagen die Prüfung zum weiß-gel-
ben Gürtel. Jetzt konnten sie ihr Können festigen. Auch das 
Wettkampftraining wurde nicht vernachlässigt, da bereits 
im September einige Turniere anstehen. Zur Abwechslung 
stand dann eine ganztägige Fahrradtour auf dem Pro-
gramm. Am letzten Tag legten dann fünf Sportler folgende 
Graduierungen ab: blauer Gürtel–Andreas Gohlke; grüner 
Gürtel – Caroline Ehrke und Eric Buchholz; orangener 
Gürtel–Josefine Schossow und Alexander Gärtner.

Judoka mit neuen Meistergraden 
Sportler bedankt sich bei Polnischlehrerin

Bereits im Juli nahmen Klaus Wollenberg und Holger Frie-
de vom Löcknitzer Judosportverein an der Prüfung zum 2. 
Dan in Schwerin teil. Beide bereiteten sich seit Monaten 
fachlich und konditionell auf diesen Höhepunkt vor. 

Nach fünf Stunden wurden von der Prüfungskommission 
die mit Spannung erwarteten Ergebnisse verkündet. Beide 
Sportler erfüllten die geforderten Aufgaben und konnten die 

Urkunden zum neuen Meistergrad in Empfang nehmen. 
Auch der anwesende Vereinsvorsitzende und Träger des 
5.Dan, Mario Laufer, welcher als Trainer den sogenannten 
„Feinschliff“ bei der Technikausführung in der Vorbereitung 
übernahm und während der praktischen Prüfung noch 
entscheidende Hinweise gab, war erleichtert, dass nach 
über zwanzig Jahren wieder Sportler des Vereins erfolgreich 
an einer Prüfung zum 2.Dan teilnahmen. 

Ein weiterer Prüfungsteilnehmer war der 16jährige Karsten 
Poddig, der in Löcknitz mit der Sportart begann und dann 
vom Pasewalker Judoverein an das Sportgymnasium 
Schwerin wechselte. Dieser Schritt wurde nur aufgrund der 
sehr guten Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Polnischen 
Gymnasium in Löcknitz ermöglicht, da im Schweriner Gym-
nasium kein Polnisch als zweite Fremdsprache unterrichtet 
wird. Hier bedankt sich Karsten besonders bei seiner Pol-
nischlehrerin Frau Schulz, die ihn in ihrer Freizeit an vielen 
Wochenenden unterrichtete, so dass er die Fremdspra-
chenausbildung erfolgreich abschließen konnte. Hier be-
stand er die Prüfung zum 1.Dan. Damit kann er jetzt als 
Schwarzgurtträger mit gestärktem Selbstbewusstsein in 
die Mannschaftswettkämpfe der Regionalliga und in die 
Einzelwettbewerbe gehen.

Interessenten am Judosport können sich montags um 16.30 
Uhr in der Judohalle einfinden oder Tel.: 039754/21872 
anrufen.

KINDER – SCHULEN – FERIEN

Auf Wiedersehen du schöne  
Kindergartenzeit,

für Marie, Maja, Max, Pascal, Justin beginnt in wenigen 
Wochen ein neuer Lebensabschnitt in der Grundschule 
Penkun.
Die erste Schnupperstunde gab es bereits bei Frau Mar-
kowsky in Penkun dort konnten sie sich ein Bild machen 
wie es in der Schule langgeht.

Die Abschlussfeier feierten alle Kinder, Erzieherinnen und 
die Eltern der Vorschulkinder in der Kita Krackow, Bei einem 
gemeinsamen Frühstück stärken wir uns. Anschließend 

zeigten, uns die Vorschulkinder ein kleines Programm was 
sie bereits gelernt haben. Im Anschluss bekamen dann die 
Kinder von der Leiterin Frau Klein die Zuckertüten und eine 
Schulmappe und viele kleine Geschenke. Danach wurde 
mit den Eltern gespielt und zum Mittag haben wir dann 
gegrillt. Dann wartete noch eine Überraschung auf unsere 
großen Kinder. Herr Behm fuhr mit seiner Kutsche vor, wir 
machten eine Kutschfahrt nach Penkun, ins Schlossmuse-
um. Danach haben wir noch in der Eisdiele „Pinguin“ ein 
leckeres Eis gegessen und so ist auch dieser schöne Tag 
zu Ende gegangen.
Wir möchten uns recht herzlich für die schöne Jahre in der 
Kita Krackow bei Tante Silvia, Tante Manuela, Tante Ulrike, 
Tante Sybille bedanken.



AMTSBLATT LÖCKNITZ-PENKUN  - 22 - Nr. 09/2008

Feriencamp 2008 in Pampow

28 Kinder verbrachten in der Zeit vom 27.07. bis 09.08.08 
erlebnisreiche Ferientage im Feriencamp des AWO-Kreis-
verbandes Uecker-Randow e.  V. in Pampow.

Baden im Thursee, Schatzsuche, Indianer-, Neptun und 
Sportfest, Nachtwanderung, Besuch der Feuerwehr in 
Löcknitz, eine Fahrt mit der Jugendbarkasse der AWO auf 
der Uecker sowie Ausflüge zum Schiffshebewerk in Nieder-
finow und zum Tierpark in Eberswalde standen auf dem 
Programm. Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte, 
die Laune der Kinder konnte das nicht trüben. 
Abends wurden die Erlebnisse des Tages am Lagerfeuer 
besprochen.

Den Abschluss bildete eine zünftige Abschiedsdisco mit 
einem Tanzwettbewerb und anschließendem Feuerwerk. 
Viele neue Freundschaften wurden geschlossen und nächs-
tes Jahr wollen alle wieder kommen.

Ein Dankeschön geht an alle Mitstreiter, die zum Gelingen 
des Feriencamps beigetragen haben. Besonderer Dank für 
die finanzielle Unterstützung geht an den Lions Club Tor-
gelow und den Landkreis Uecker-Randow.

Guter Schlaf für neuen Lernstoff

Genügend Schlaf ist die beste Voraussetzung für einen 
gelungenen Schulstart. Viele Kinder sind chronisch müde 
– verminderte Leistungsfähigkeit, Konzentrationsstörungen, 
aber auch auffällige Verhaltensweisen können die Folge 
sein. „Grundschüler benötigen etwa zehn bis elf Stunden 
Schlaf pro Nacht“, so Bernd Melech von der BARMER in 
Pasewalk. „Feste Schlaf- und Wachzeiten sind wichtig, denn 
sie helfen dem Körper, sich auf den Rhythmus einzustel-
len.“ 
Toben an der frischen Luft fördert eine gesunde Nachtruhe 
und ist ein guter Ausgleich für das lange Stillsitzen in der 
Schule. Aber auch Beschäftigungen wie Lesen, Basteln 
oder Malen sind sinnvoll: Sie regen geistig an und erleich-
tern es dem Kind, Erfahrungen zu verarbeiten und dadurch 
abends besser abzuschalten. Fernsehen und Computer-
spiele hingegen bringen Unruhe in die Abendstunden und 
sollten den anstrengenden Tag nicht beenden. 
Nach dem Abendessen braucht das Kind genügend Zeit 
zum Waschen und Zähneputzen. Ein Einschlafritual hilft, 
zur Ruhe zu kommen und vermittelt das Gefühl von Sicher-
heit und Geborgenheit. Bei Schulanfängern kann zum 
abendlichen Ablauf beispielsweise das Vorlesen einer Ge-
schichte oder einfach ein Gespräch mit Mama und Papa 
gehören. 
Frische Luft im Schlafzimmer und ein ruhiger und möglichst 
dunkler Raum sind gute Voraussetzungen für einen erhol-
samen Schlaf. „Nach einer erholsamen Nacht sind die 
Kinder ausgeruht und können konzentriert und mit viel Spaß 
im Unterricht mitarbeiten“, sagt Bernd Melech. „Mit einfa-
chen Mitteln können Eltern viel für einen guten Schulstart 
tun.“

Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen 
durch Erhaltung und Erweiterung  

beruflicher Qualifikationen  
in der Eltern- und Familienzeit

• Sie befinden sich in der Elternzeit und wollen die Vor-
bereitung auf die aktive Berufszeit effektiv gestalten 
und dabei auch weiterhin genug Zeit für die Familie 
haben? 

• Sie haben Familienangehörige mit Pflegestufe gepflegt 
und wollen wieder eine Arbeitstätigkeit aufnehmen?

• Sie haben ein Kind/Kinder bis zu 11 Jahren, keinen 
Leistungsbezug von der Arbeitsagentur oder ARGE 
und wollen in den Arbeitsprozess zurückkehren?

• Sie sind alleinerziehend und haben ein Kind/ Kinder 
bis zu 11 Jahren und beziehen Leistungen der ARGE 
und wollen ihre Chancen für einen beruflichen Neustart 
erhöhen?

Durch Ihre Teilnahme am Landesprojekt „Modulare Quali-
fizierung in der Eltern- und Familienzeit“ können Sie wich-
tige Weichen für Ihre Berufsrückkehr stellen.

Dazu bietet Ihnen das Projekt Einzelberatung, verschiede-
ne Kursangebote mit familiengerechten Unterrichtszeiten 

Ich will ein Schulkind werden,  
bin nicht mehr klein??

Unter diesem Motto wurde im Juli 2008 wieder Abschied 
von künftigen Schulanfängern in der KITA „Boocker Zwerge“ 
genommen. 
Drei Mädchen und ein Junge werden im September die 
kleine Landschule in Mewegen besuchen. Die Erwartungen 
und die Vorfreude sind natürlich sehr groß. 
An dieser Stelle sagen wir Danke den Eltern, die bei der 
Mitgestaltung der Abschlussfeier halfen und viele gute Ideen 
hatten. 
Ein weiteres Dankeschön gilt der Puppenbühne Pasewalk 
für die kulturelle Umrahmung, dem Pflegeheim für die Be-
reitstellung des Kleinbusses sowie dem Fahrer Herrn Tino 
Ringeltaube für die Fahrt in das Ukranenland Torgelow und 
zum Blaubeerfest nach Eggesin.
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INFORMATION

Hilfe vom Deutschen Roten Kreuz  
für Opfer häuslicher Gewalt

Seit Beginn diesen Jahres wird die Kontakt- und Beratungs-
stelle für Opfer häuslicher Gewalt von den Diplom-Sozial-
arbeiterinnen Yvette Tott und Jacqueline Lentke geführt. 
Gewalt in den eigenen vier Wänden ist keine Seltenheit. 
Die Betroffenen, meist Frauen, erdulden oft über Jahre die 
Gewaltsituation. Nur wenige von ihnen haben den Mut, sich 
mit ihren Problemen an eine Beratungsstelle zu wenden. 
Gewalt  in der Familie ist ein äußerst sensibles Thema und 
erfordert viel Einfühlungsvermögen im Umgang mit den 
Betroffenen. Wichtig dabei ist es, das Vertrauen der Betrof-
fenen zu fördern, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und 
neue Perspektiven für die Zukunft zu erarbeiten, um die 
Lebenssituation zu verbessern.
In der Beratungsstelle erhalten Betroffene praktische Hilfe 
und Unterstützung bei der Wohnungssuche, Begleitung zu 
Behörden, Rechtsanwälten oder Polizei. Welche Hilfsan-
gebote die Betroffenen von der DRK-Beratungsstelle nut-
zen, entscheiden sie ganz allein. Vielen ist es einfach 
wichtig, von ihren Sorgen und Problemen offen erzählen 
zu können. Eine kostenlose und anonyme Beratung wird 
zugesichert. 
Die Beratungsstelle befindet sich in Pasewalk in der Oskar-
Picht-Straße 1. Am Dienstag, Mittwoch und Freitag in der 
Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr sind die Sozialarbeiterinnen vor 
Ort. Auf Wunsch der Betroffenen sind Gespräche auch in 
der Häuslichkeit möglich. Termine können telefonisch unter 
den Telefonnummern 03973/2049975 oder 0170/8786848 
vereinbart werden.

Häufige Irrtümer im Erbrecht  
 Rechtsanwalt Andreas Martin, Löcknitz

Irrtum Nr. 1:
„Erbe kann nur sein, wer zum Zeitpunkt des Erb-
falles geboren ist.“
Stimmt nicht! Es gilt der Grundsatz: „Erben werden nicht 
geboren, sondern gezeugt“!
Ein Erbe kann auch das ungeborene Kind sein, wenn es 
vor dem Erbfall schon gezeugt war und später auch lebend 
geboren wird.

Irrtum Nr. 2:
„Man kann nur körperliche Gegenstände erben.“
Dies ist nicht richtig. Neben körperlichen Gegenständen, 
wie Grundstücke, Kfz etc., werden automatisch mit dem 
Erbfall auch fast alle Rechte und auch Verpflichtungen 

vererbt, sofern der Erblasser solche hatte. Dies können 
z. B. Gesellschaftsanteile an juristischen Personen, Urhe-
berrechte, Anwartschaftsrechte und auch Schmerzensgel-
dansprüche. Aber auch Pflichten werden automatisch mit 
dem Todesfall vererbt, wie z. B. Schulden gegenüber Drit-
ten.

Irrtum Nr. 3:
„Die Erbschaft muss man innerhalb von sechs Wochen 
annehmen.“
Dies ist nicht richtig. Die Erbschaft muss in der Bundesre-
publik Deutschland nicht ausdrücklich angenommen wer-
den. Vielmehr ist es so, dass allein die Ausschlagung des 
Erbes erklärt werden muss, die Annahme nicht. Für die 
Erbausschlagung gilt die Frist von sechs Wochen ab Kennt-
niserlangung vom Erbfall und von der Berufung als Erbe. 
Eine Ausschlagung kann nur im Ganzen erfolgen, so dass 
eine Teilausschlagung (z. B. bezüglich der Schulden) nicht 
möglich ist.

Irrtum Nr. 4:
„Als Miterbe mit dem größten Erbanteil kann man schon 
über das Erbe verfügen und z. B. ein Grundstück des 
Erblassers verkaufen.“
Stimmt so nicht. Gibt es mehrere Erben so bilden diese 
eine sog. Erbengemeinschaft. Die Gemeinschaft besteht 
so lange, wie das Erbe noch nicht aufgeteilt ist. Bis zur 
Aufteilung kann die Erbengemeinschaft z. B. über Verwal-
tungsmaßnahmen (z. B. Aufträge bezüglich der Pflege des 
Grundstückes) mit der Mehrheit der Stimmen entscheiden. 
Es geht dabei nach den Anteilen am Gesamterbe und nicht 
nach Köpfen. Der Verkauf eines Grundstückes ist keine 
Verwaltungsmaßnahme, sondern eine sog. außerordentli-
che Maßnahme. Hier gilt nicht das Mehrheitsprinzip, son-
dern diese Beschlüsse müssen einstimmig gefasst werden. 
In bestimmten Fällen, muss aber zugestimmt werden, wo-
rauf man auch klagen kann.

Irrtum Nr. 5:
„Als Miterbe oder Pflichtteilsberechtigter weiß man nie, 
wie hoch das Erbe ist.“
Rein faktisch wäre dies wohl so, wenn der Erbe – wie häu-
fig vorkommend – nicht mehr den gesamten Nachlass des 
Erblassers kennt. Der Erbe hat aber nach dem Gesetz einen 
Auskunftsanspruch gegenüber dem Erbschaftsbesitzer. In 
der Praxis ist die Konstellation häufig, dass der Erbe von 
seiner zweiten Frau beerbt wird, aber auch die Kinder aus 
der ersten Ehe Erben sind. Diese haben dann einen An-
spruch auf Auflistung des Nachlasses gegenüber der 
zweiten Ehefrau. Diese muss unter Umständen sogar die 
Erklärung an Eides statt abgeben. 

Rechtsanwalt Andreas Martin

nur am Vormittag, freie Zeiteinteilung mit Online-Learning-
Kursen, Auffrischen von beruflichem Wissen durch Theorie 
und Praxis, individuelles Training und Coaching. 
Gefördert vom Land Mecklenburg-Vorpommern und der 
Europäischen Union ist eine kostenfreie Teilnahme bei 
laufendem Einstieg möglich. 

Erarbeiten Sie mit uns Ihren persönlichen Weiterbildungs-
fahrplan. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefon-Nr. 
039753/25891 bei der pädagogischen Mitarbeiterin Doro-
thea Gohr, ISBW gGmbH, Am Markt 22, 17335 Strasburg 
und im Internet unter http://www.elterzeit-in-mv.de
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Zur Vorbereitung der 750 Jahrfeier  
der Wolliner Kirche – Teil 2 

Friedhöfe

In Wollin/Friedefeld sind nach bisherigen Erkenntnissen 
Verlauf der Geschichte drei Friedhöfe und eine Grabstelle 
im ehemaligen Gutspark von Friedefeld entstanden. Abge-
sehen davon, dass im Frühjahr 1945 für kurze Zeit eine 
Grabstelle mehrerer gefallener Soldaten der Roten Armee 
direkt am Friedefelder Damm, auf dem Grundstück von 
Schmidt/Kube, heute Bohnenstengel angelegt wurde. Noch 
im gleichen Jahr mussten einige Männer, so unter anderem 
Karl Glasenapp, die Neubettung zum sowjetischen Ehren-
mal nach Wartin vornehmen.

Unvergessen bleibt auch für die heute noch Lebenden die 
gemeinsame Tatsache, dass durch die Kriegshandlungen 
in den Monaten April/Mai 1945 mehrere Soldaten und Zivi-
listen auf den umliegenden Feldern den Tod fanden, sie 
sind dort liegen geblieben und mussten einfach im Acker 
verscharrt werden. 

Nach bisherigen Erkundungen wurde der erste Friedhof um 
die Wolliner Kirche herum, die auf ihre Ersterwähnung im 
Jahre 1261 zurückgeht, angelegt. Bis um 1930 waren noch 
einige Grabsteine vorhanden, so unter anderem die Grab-
stätte vom damaligen Wolliner Pastor Wilhelm Tietze, der 
im Jahre 1907 verstarb. Er war übrigens der Vater von 
Superintendent Julius Richard Tietze, der von 1908 bis 
1940, also 32 Jahre lang, die Wolliner Pfarre inne hatten, 
1941 verstarb und auf dem so genannten alten Friedhof 
begraben liegt. Vielen älteren Einwohnern ist er persönlich 
noch in guter Erinnerung.
Heute ist nur noch ein größerer Grabstein, der den Namen 
Friedrich Borchert trägt, in unmittelbarer Nähe des Haupt-
einganges der Kirche vorhanden, der gegenwärtig noch an 
einen Friedhof erinnert.

Seit 1985 befindet sich auf diesem Friedhof ein schlichter, 
stilvoller, der Kirche angepasster Gedenkstein, zu Ehren 
der Gefallenen, Pastor für unsere Kirchengemeinde von 
1962 bis 1999, sowie des Gemeindekirchenrates wurde auf 
dem alten Friedhof ein entsprechender Stein ausfindig 
gemacht und für dieses Mahnmal umgestaltet.

1878 wurde auf dem zur Kirche gehörendem Ackerland ein 
neuer Friedhof am nördlichen Ortsteil von Wollin ange-
legt.
Bei der Anlage dieses Friedhofes etwa in Quadratform von 
80 x 80 Metern war man recht großzügig, keineswegs 
sparsam, wohl dem Stil eines gut dastehenden Bauerndor-
fes würdig. Der Eingang wurde mit zwei ganz stabilen 
Pfeilern aus roten Backsteinen errichtet, dazu entstand ein 
kräftiges aus zwei Flügeln bestehendes Eingangstor. Auf 
beiden Pfeilern wurde ein Kreuz eingemauert, auf dem die 
Jahrzahlen, der Beginn und die Nutzung eingeschweißt 
werden sollten. Was auch bei dem einen Kreuz mit dem 
Jahr 1878 geschah.
Das gesamte Friedhofsgelände wurde mit einer etwa einen 
Meter hohen sehr schönen Mauer ausgestaltet. Man ist 
geneigt zu formulieren, dass die gesamte Ummauerung ein 
kleines Kunstwerk war, leider sind hiervon nur noch Bruch-
stücke erkennbar.

Im Frühjahr 1945 erhielt der damalige Zimmermann Gustav 
Großglas den Auftrag, die auf den Friedhof vorhandenen 
großen Bäume zu fällen, um sie für so genannte Panzer-
sperren auf den Zufahrtsweg nach Wollin, besonders am 
Penkuner Damm und am Storkower Weg zu verwenden, 
damit die heranrückende Rote Armee „behindert“ wird.
Die zu fällenden Bäume, insbesondere Birken, fielen auf 
die Mauer und zerstörten sie fast vollständig. Damit war 
eigentlich das Schicksal dieses Friedhofes besiegelt, ab-
gesehen davon, dass es nur noch wenige freie Stellen 
gab.

Ein vom Eingangstor ausgehender breiter Weg teilte den 
Friedhof in zwei gleich große Teile, wovon die rechte Seite 
zuerst genutzt wurde. Die Gräber von Kindern, die damals 
recht zahlreich waren, wurden extra gleich am Eingang 
vorbehalten.

Ein Vermerk auf das zweite Kreuz des Eingangspfeilers, 
es wäre die Jahreszahl 1945, er erübrigt sich aber selbst, 
da der gesamte Pfeiler inzwischen zerstört ist und das 
gesamte Gelände gegenwärtig einen beschämenden Ein-
druck hinterlässt, eines Friedhofs unwürdig.

Nachdem der alte Wolliner Friedhof bis auf wenige Stellen 
1945 voll belegt war, ergab sich die zwingende Notwendig-
keit, im Grenzbereich zwischen den beiden Ortsteilen einen 
ca. 500 m² großen neuen Friedhof anzulegen. Die bis dahin 
genutzte Ackerfläche gehörte der Kirche und war schon 
frühzeitig dafür vorgesehen.

Im Zuge der Kriegswirren kamen sehr viele Flüchtlinge über 
Stettin und die Autobahn in unseren Ort. Sie hatten Stra-
pazen hinter sich, waren körperlich sehr geschwächt. Doch 
vor allem herrschte der Typhus und andere Infektionskran-
kendheiten. Viele Menschen, auch Einheimische, die von 
ihrer Flucht zurückgekehrt waren, verstarben in diesen 
Frühlings- und Sommermonaten des Jahres 1945. Sie 
wurden auf dem zunächst provisorisch angelegten Friedhof, 
oft ohne Sarg und ohne Feier, zur letzten Ruhe bestattet. 
Manchmal wurde den Verstorbenen ein aus Holz bestehen-
des Kreuz beigegeben.
Nicht unerwähnt dürfen die Grabstätten der Familien Drews, 
Pflug und anderer bleiben, die in den Sommertagen des 
Jahres 1945 im Friedefelder Park aus der Notlage heraus 
entstanden sind. Insgesamt sollen hier etwa zehn Personen 
ihre letzte Ruhe gefunden haben.
Da sich die Einwohnerzahl von Wollin und Friedefeld um 
1945/46 sprunghaft erhöhte, nahm auch in den folgenden 
Jahren die Anzahl der Grabstätten relativ schnell zu, was 
man in der Gegenwart nicht mehr sagen kann.
1965 wurde die Leichenhalle auf diesem Friedhof gebaut, 
nachdem wie früher üblich, die Beerdigungsfeiern nicht 
mehr in den Wohnhäusern und in der Kirche abgehalten 
werden durften. Gleichzeitig wurde vom Friedhofseingang 
bis zur Leichenhalle eine zweireihige Birkenallee gepflanzt, 
die jetzt schon eine beachtliche Höhe erreicht hat.
Friedhöfe sind stets ein Abbild der jeweiligen Zeitgeschich-
te. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass auf dem 
neuen Friedhof, wenn auch in unterschiedlicher Größe, 
Form und Farbe, fast ausschließlich Denkmale aus Stein 
vorhanden sind. Die alten Grabkreuze aus Gusseisen, 
Marmor und Kalksandstein mit eingelassenen Marmortafeln 
sind noch vereinzelt auffindbar sind, auch die Bezeichnun-
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gen wie „Altsitzer“–also der alte vorherige Bauernhofbesit-
zer und ehemalige Berufe–sind auf den alten Grabsteinen 
öfter zu finden.
Auf dem neuen Friedhof sind Einfriedungen aus Grünpflan-
zen zu sehen, während es auf dem alten Gestaltungen aus 
schwerem Gusseisen und mit  schweren verzierten Ketten 
gab, die durch Pfeiler verbunden waren.

Wolliner Friedhöfe –  
In memorium (in Erinnerung Behalten)

In gewissen Abständen haben die Menschen das Bedürfnis, 
Spuren ihrer Vorfahren und Bekannten nachzugehen. Es 
sind oft ältere Bürger, die in früheren Jahren einmal hier 
gewohnt haben und aus beruflichen oder anderen Gründen 
fort gegangen waren, manchmal auch Urlauber, die auf den 
Friedhöfen Umschau halten.
Nachhaltige Lebenserinnerungen werden dann ganz leben-
dig, wenn man auf dem Friedhof Namen, man möchte 
sagen, fast alle ehemaligen oder noch lebenden Dorfbe-
wohner, entdeckt. Friedhöfe in einer ländlichen–dörflichen 
Gemeinde– anders als in größeren Städten- sind deshalb 

nicht nur Orte des Gedenkens, der Besinnung der eigenen 
Sippe, sondern zugleich Stätten von Freunden, Nachbarn 
und Bekannten, die man schon vergessen glaubte.

Auf den Grabsteinen sind oft Namen zu finden, über die 
man eine Lebensgeschichte von zwei, drei oder gar mehr 
Generationen erzählen könnte, was nicht selten im kleinen 
Familien- und Freundeskreis auch getan wird. Deshalb 
halte ich es nicht für sinnvoll, sogar traditionsschädigend, 
wenn eine nicht mehr gepflegte Grabstätte, ganz gleich aus 
welchen Gründen auch immer, mit Einebnung auch den 
Grabstein zu entfernen.

Wäre es nicht angebracht, auch i Sinne der Erhaltung einer 
Kirchengemeinde und der Traditionspflege eines Friedho-
fes, die Grabsteine am Rande eines Friedhofes zu sammeln 
und aufzustellen?
Gerade in kleineren Gemeinden, wo es doch wirklich nicht 
auf jeden Quadratmeter Boden ankommt, abgesehen da-
von, dass sie Anzahl der in den Dörfern lebenden Familien 
immer mehr abnimmt, sollte man über einen solchen Vor-
schlag vielleicht nachdenken.

Prof. Dr. Gerhard Gierke
(Fortsetzung folgt)

VEREINE – VERBÄNDE – VERANSTALTUNGEN

Einsätze der Feuerwehr Löcknitz

53  23.08.2008 Absicherung Veranstaltung
52  22.08.2008  Tierrettung, Schwarzer Damm
51  18.08.2008  Wohnungsbrand in Grambow,
   Fehlalarm 
50  31.07.2008  Waldbrand Richtung Ramin, 
   Salzower Weg
49  31.07.2008  Feldbrand bei Sonnenberg, 
   Fehlalarm
48  29.07.2008  Böschungsbrand bei 
   Sonnenberg

Unsere Kameradin Aline Hock und Kamerad Michael Dre-
her gaben sich am 02.08.2008 das JA-Wort. Wir wünschen 
den Beiden alles Gute für die gemeinsame Zukunft.

Am 01.08.2008 besuchte das Jugendlager des Haus Sa-
lomo aus Pampow unsere Wache, besichtigte die Technik 
und machte Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto.
Bei sehr warmen Wetter blieb beim Ausprobieren der Strahl-
rohre kaum jemand trocken.

Schibri-Verlag 14,90 €
schibri-verlag@t-online.de
www.schibri.de

Tel. (03 97 53) 2 27 57
(auch Lesungen)

„Fesselnde Zeitreise in 50 Interviews“
(Nordkurier)

Ein
deutsches
Geschichtsbuch:
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10 Jahre Löcknitzer Oldie-Team  

Zu ihren Jubiläumsfeierlichkeiten hatten sich die „Alten“ 
ganz junge Fußballdamen aus Neubrandenburg (2. Bun-
desliga Frauen) zu einem freundschaftlichen Vergleich 
eingeladen. Initiator und Mitorganisator Ingo Hafenstein 
hatte eine spielstarke Mannschaft gesucht, die den Löck-
nitzer Fußballern doch einiges an Laufarbeit abverlangte. 
Zumal für die Löcknitzer noch die dritte Halbzeit anstand 
und die wurde dann auch extrem lang. 
Das Spiel endete 2 : 2. Ein Ergebnis, mit dem beide Seiten 
zufrieden waren. Zufrieden sein konnte man auch damit, 
dass der Vereinsvorstand diese Feierlichkeiten voll unter-
stützte. 

Der Feuerwehr sei gedankt, dass sie mit einem Zelt und 
Sitzgelegenheiten dafür sorgten, dass alle Fußballer nebst 
Frauen sowie Gästen bequem und behütet einen schönen 
Abend verbringen konnten. Die Biertheke vom „Haus am 
See“ begeisterte alle mit kühlen Getränken ebenso die 
musikalische Umrahmung durch die „Combo Frei“. Ein 
Highlight an diesem Abend war das Schwein vom Grill, das 
zügig und mit Genuss verspeist wurde. 

Ein großes Dankeschön geht an die Löcknitzer Gewerbe-
treibenden, die maßgeblich dazu beitrugen, dass dieses 
Fest ein voller Erfolg wurde. Namentlich möchten wir uns 
bei folgenden Firmen für die Unterstützung bedanken: 
Anglerheim Inhaber M. Radant, Rewe-Markt Frau Domsch-
ke, Maler GmbH Friedhelm Zeiger, Gebäudeservice Jörg 
Mau, Renault Autohaus Martin Mochow, Quelle-Lotto-Shop 
Mandy Philipp, Löcknitzer Baustoffhandel Lutz Liskow, 
Mecklenburgische Versicherung Hannelore Näckel, SBH 
Elektroinstallation und Familie Schmidt, Hotel „Haus am 
See, Orwat Bus GmbH, Bauunternehmen Norbert Ruff, 
Bäckerei Rieck und Sohn, Gärtnerei und Bestattung Rainer 
Beer, Reiseshop Elke Frost, Metall- und Fensterbau Norbert 
Schmidt, Versicherung Hamburg-Mannheimer H.-J. Gol-
lembiewski, Abwasser- und Rohrleitungsreinigung Harald 
Röhm. 

Sollte der Eine oder Andere hier nicht namentlich erwähnt 
worden sein, so bedanken wir uns bei allen, die dazu bei-
trugen, dass dieses Fest ein voller Erfolg wurde. 

Jagdgenossenschaft Grambow

Die Jagdgenossenschaft Grambow lädt alle Landeigentü-
mer der Gemeinde Grambow zur Vollversammlung am 
10.10.2008 um 18.00 Uhr in das Gemeindehaus Schwen-
nenz ein

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Rechenschaftsbericht
3. Entlastung des Vorstandes 
4. Neuwahl des Vorstandes
5. Sonstiges

Die Versammlung ist unabhängig von der Anzahl der An-
wesenden beschlussfähig.

gez. der Vorstand Schwennenz, 31.08.2008
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Lautlos ermittelten die Armbrustschützen 
ihre Meister

–Vereinsmeisterschaft des SSV Löcknitz am 16.08.08.–

„Lautlos ermittelten die Armbrustschützen ihre Meister.“ 
Unter dieser Überschrift berichtete seinerzeit G. Schrom 
über eine Kreismeisterschaft in Löcknitz.
Diese Überschrift übernehme ich gern und dankbar, weil 
sie meines Erachtens wie keine andere die Faszination des 
Armbrustschießens wiedergibt: die Schönheit und Eleganz 

des sportlichen Schießens, gepaart mit der lautlosen Ge-
fährlichkeit des treffsicheren Geschosses.
Es ist vielleicht interessant zu wissen, dass die Armbrust 
im Mittelalter zeitweise verboten war. Das 2. Lateranische 
Konzil der röm.-katholischen Kirche von 1139 stellte sie als 
„mörderisch und unchristlich“ unter Bannfluch. Als bevor-
zugte Waffe der Städtebürger durchschlugen ihre Bolzen 
– in Abhängigkeit von der Federkraft des Bogens – Panze-
rungen der Ritter mit großer Treffsicherheit, selbst auf be-
trächtliche Entfernung. Die Armbrust war deshalb auch 
unter den Rittern als unritterlich, unhöfisch und heimtückisch 
verpönt. Und so ging es mit dem Verbot wohl weniger um 
eine moralische Verwerflichkeit einer gefährlichen Waffe, 
als darum, sie dem einfachen Volk aus der Hand zu neh-

men, zumal in Kriegen gegen „Heiden“ ihre Anwendung 
nicht unter Strafe stand. Zum anderen konnte das Verbot 
auf die Dauer nicht durchgesetzt werden. Dazu waren ihre 
Vorteile einer Armbrust für die Verteidiger von Städten viel 
zu groß.
Es soll an dieser Stelle erwähnt sein, dass die Armbrust 
und der Umgang mit ihr unter die Sicherheits- und Schutz-
bestimmungen unseres neuen Waffenrechts fallen, auf 
dessen wie auch auf der Grundlage der „Sportordnung des 
Deutschen Schützenbundes“ die Vereinsmeisterschaft 
durchgeführt wurde. Die dabei erreichten Ergebnisse zeigen 
zugleich einen guten Stand der  Vorbereitung auf die be-
vorstehende Kreismeisterschaft.
Die Vereinsmeisterschaft erfolgte in den Disziplinen:
-Feldarmbrust, Bereich 10 Meter
-Tellarmbrust, Bereich 10 Meter
mit jeweils 15 Schuss Wertung bei maximal zu erreichender 
Ringzahl von 150.

Auswertung:
-Feldarmbrust
Schüler 1.Platz  Roberto Graul
Damenklasse  1.Platz Astrid Lubanski
Altersklasse 1.Platz  Hans-Jürgen Otto
 2.Platz  Frank-Olaf Schmidt
Senioren A 1.Platz  Wolfgang Schwirske
 2.Platz  Klaus Zaremba
Senioren B. 1.Platz  Dieter Höppner
 2.Platz  Dr. Klaus Gimpel

-Tellarmbrust
Schüler 1.Platz  Roberto Graul
Damenklasse  1.Platz  Astrid Lubanski
 2.Platz  Yvonne Lubanski
Altersklasse 1.Platz  Wolfgang Zimmermann
 2.Platz  Roland Lubanski
Senioren A 1.Platz  Wolfgang Schwirske
 2.Platz  Klaus Zaremba
Senioren B  1.Platz  Dieter Höppner

Dr. Klaus Gimpel
Sportschützenverein Löcknitz
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Besuch 2008 / Penkun in Fors 

Viele Jahre nun schon, werden die gegenseitigen Besuche 
organisiert und akribisch vorbereitet.
Die Vorfreude war beiderseitig wieder groß, haben sich 
über die Jahre doch schon tiefgründige Freundschaften 
entwickelt. Vom 24.07. bis zum 02.08.2008 dauerte die 
Reise und somit der Besuch in der Partnerstadt in Frank-
reich. Insgesamt 46 Personen reisten dieses mal mit. 
Darunter waren acht Jugendliche. Erfreulich war die Teil-
nahme von sieben Paaren, welche das erste mal mit fuh-
ren.

Individuell mit Bus und Bahn, reisten weitere fünf Personen 
an. Somit waren zu diesem Zeitraum 51 Personen zu Be-
such. Schon vorher waren weitere fünf Paare in Fors auf 
einer Reise, da nicht Jeder zum Reisetermin die Möglichkeit 
hatte mit zu fahren.
Die Fahrt mit dem Busunternehmen Pioch, war wieder ein 
voller Erfolg. Nach zweitägiger Fahrt mit Zwischenstationen 
im Raum Köln, kamen wir am 25.07.2008 gegen 18.30 Uhr 
in Fors an.
Der sich anschließende Begrüßungsabend im großen 
Festsaal des Gemeindezentrums von Fors, war sehr gut 
vorbereitet und Alle hatten sich enorm viel zu erzählen. An 

diesem Abend überreichten wir unser Gastgeschenk, eine 
Anfertigung der Künstlerin Frau S. Kalicki. Gemeinsam 
erarbeiteten wir den Vorschlag und stellten den Spruch für 
die Anfertigung zur Verfügung. Dieser wurde in deutsch und 
französisch im Zentrum des Bildes aufgetragen. Außen 
herum stehen die Namen der Reiseteilnehmer. Das Werk 
erfüllte unsere Erwartungen und brachte unsere Motivation 
der Freundschaft mit Frankreich treffend zum Ausdruck.
Am Samstag selbst, schauten wir uns in Fors um, welche 
Veränderungen es in den letzten vier Jahren so gab. Der 
Ort hat sich sehr entwickelt. Viele Einwohner gewonnen 
und im Bereich der speziellen Förderung von Kindern und 
Jugendlichen, enormes erbracht.
Das vorbereitete Rahmenprogramm ließ uns eine sehr in-
tensive Woche erleben. 

Anschließend ein Bericht der mitgereisten Jugengruppe 
vom Reiseziel in Tourtenay.
Das Taubenhaus in Tourtenay ist in dieser Bauweise ein-
zigartig in Europa. Es ist unterirdisch gebaut worden und 
konnte mit seinen 1.873 Nistplätzen bis zu 3.746 Tauben 
beherbergen. Die Größe des Taubenhauses gab Auskunft 
über den Reichtum der Besitzer, welche meist adlige oder 
geistliche Leute waren. Im 7. Jh. wurden die Tauben, bis 
zur französischen Revolution, von Klöstern für die Kommu-
nikation genutzt. Im Weinkeller befand sich 18 m unter der 
Erdoberfläche eine alte Weinpresse aus dem 134. Jh., 
welche heute nicht mehr genutzt werden kann. Der Betrieb 
verfügt über eine Anbaufläche von 10 ha für Wein und 130 
ha für Getreide. Es werden hauptsächlich Weiß- und Rot-
weine hergestellt, sowie ein wenig Rosé und Schaumwein. 
Wir erfuhren das die Wurzel der Weinreben bis zu 30 m in 
die Erde reichen und dadurch den Reben auch längere 
Trockenzeiten nichts anhaben können. Die Führung war 
sehr informativ und aufschlussreich. Die Weinverkostung 
war ein kulinarischer Genuss.

Rückfragen beantwortet Herr Buchholz
Tel.: 0170/9130967
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27.09.    13.00 Uhr    Erntedankfest, Bockwindmühle Storkow
03.10.    19.30 Uhr    Orgelkonzert Pfarrer Dr. Drans
       Stadtkirche Penkun
05.10.    09.30 Uhr    8. Löcknitzer Dance-Cup 
12.10.    09.30 Uhr    Abschlussradtour nach Ramin
       Heimat- und Burgverein Löcknitz
31.10.    14.00 Uhr    Halloweenfest an der Löcknitzer Burg

VERANSTALTUNGSKALENDER DES AMTSBEREICHES

Möchten auch Sie Ihre Veranstaltung hier öffentlich bekannt geben?
Melden Sie sich einfach bis zum 21. Oktober 2008 unter: 039754/50128 oder amt@loecknitz-online.de.

Einladung Jagdgenossenschaft  
Rothenklempenow I 

(Landeigentümer der Flur 2  bis 14 
in der Gemeinde Rothenklempenow)

Die Jagdgenossenschaft Rothenklempenow I lädt zur Mit-
gliederversammlung am 27.9.2008 um 9.30 Uhr in der 
Kellergaststätte Rothenklempenow ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Wahl des Versammlungsleiter und Beschluss der 

Tagesordnung
3. Bericht des Vorstandes
4. Kassenbericht
5. Diskussion
6. Entlastung des alten Vorstandes und des Kassenwar-

tes
7. Neuwahl des Vorstandes
8. Schlusswort des Vorsitzenden
9. Auszahlung der Jagdpacht

Bei Nichtzustandekommen der notwendigen Mehrheit der 
Anwesenden findet die Versammlung 30 Minuten später 
statt.

gez. der Vorstand
Rothenklempenow, den 04.08.2008

Löcknitz 2008 
Die Sektion „Tanz“ des SV „Einheit“ Löcknitz 1958 

e.V. lädt ein zum „8. Löcknitzer Dance Cup“

am 05.10.2008 in der Randow–Halle
9.30 Uhr Eröffnung des „Dance Cup“ durch den 

Bürgermeister
10.00 Uhr Tanzwettbewerb in den einzelnen Kate-

gorien
14.00 Uhr Pokalverleihung
14.30 Uhr Showprogramm 

Erntefest in Bergholz am 11.10.2008

13 Uhr Gottesdienst zum Erntefest in der Kirche
14 Uhr Traditioneller  Festumzug durchs Dorf  danach 

Platzkonzert der Schalmaienkapelle Rossow
16 Uhr  Spaß im Programm der Kulturgruppe Rollwitz
17 Uhr  Unterhaltung mit dem Gesangsduo „Midi II“ aus 

Neubrandenburg
20 Uhr  Erntetanz

Der Kreislandfrauenverband wird sich mit einem „Kür-
bis“ Aktionstag beteiligen.
Die Kaffeezeit und eine Tombola werden durch die 
örtlichen Vereine organisiert.
Für das leibliche Wohl sorgen die Gaststätte Dreblow, 
Fischer Lossow  sowie Brathähnchen aus Fürsten-
see.

Der Eintritt ist frei!

Erntedankfest

Wann? Sonnabend, 27. September 2008 
 ab 13.00 Uhr 
Wo? Standort der Bockwindmühle Storkow

Was?
14.00 Uhr  Plattdeutscher Gottesdienst mit Pfar-

rer Herrn Jehsert aus Retzin
15.00 Uhr  Kulturprogramm mit Schülern der 

Grundschule Penkun
ab 13.00 Uhr  Führungen in der Bockwindmühl
 Bastelstraße für Kinder
 Buntes Markttreiben
 Kulinarische Leckereien, darunter

- frisches Brot aus dem Mühlenback-
ofen
- frischer Kuchen & Kaffee
- Schmalzbrote u.  v.  m. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Verein „Bockwindmühle Storkow“
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